
309 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (195 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem die 
Exekutionsordnung, das Auktionshallengesetz, das Vollzugs- und Wegegebührengesetz, 

das Rechtspflegergesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und die Zivilprozeßordnung 
geändert werden (Exekutionsordnungs-Novclle 1995 - EO-Nov. 1995) 

Die Exekutionsordnung weist in drei Bereichen Mängel auf: 

- Die Fahrnisexekution, die das häufigste Exekutionsmittel ist, i st zu umständlich, wei l Zu oft der 
betreihende Gläubiger befaßt werden muß und der Gerichtsvollzieher für jeden Schritt eines ge
sonderten Auftrags bedarf. Es besteht auch keine gesetzliche Grundlage zur Versteigerung von 
gerichtlich gepfändeten Gegenständen in Zweigstellen des Dorotheums und in anderen Versteige
rungshäusern. 

- Die ADV kan zu wenig eingesetzt werden. 

- Die Besti mmungen über ausländische Exekutionstitel sind mit  dem Brüsseler- und dem Lugano-
Übereinkommen über die gerichtl iche Zuständ igkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent
scheidungen in Zivil- und Handelssachen nicht in Einklang zu bringen. 

D iese Mängel sollen d urch den Entwurf beseitigt werden. 

Somit werden: 

- Die Best immungen über die Fahrnisexekution überarbeitet. Insbesondere werden das Verfahren 

vereinfacht, indem dem Gerichtsvollzieher mehr Aufgaben übertragen werden, und die Versteige
rung bei privaten Versteigerungshäusern ermöglicht. 

- Die Nutzung der ADV i m  Exekutionsverfahren soll durch ein vereinfachtes Bewil l igungsverfah
ren ausgebaut werden. 

- Die Bestimmungen über ausländische Exekutionstitel sollen dem Brüsseler- und dem Lugano
Übereinkommen angepaßt werden. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner S i tzung am 6. Juli 1 995 in 
Verhandlung genommen. An der sich an die Ausführungen des Berichterstatters anschließenden Debatte 
beteil igten sich die Abgeordneten Dr. Wil l i  F u h r m ann, Mag. Terezija S t o i s i t s ,  Mag. Thomas B a r 
m ü l l  e r, Dr. Michael K r ü  g e r, Dr. Walter S c  h w i m m e r. Dr. Willi B r a u  n e d e r  und Dr. Harald 0 f n  e r 
sowie der Bundesminister für Justiz Dr. N ikolaus M i  c h ai e k. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvorlage unter Berücksichtigung eines Abänderungsantra
ges der Abgeordneten Dr. Walter S c  h w i m  m e r und Dr. Will i  F u  h r m a n  n in der diesen Bericht beige
druckten Fassung mit Mehrheit angenom men. Ein vom Abgeordneten Mag. Thomas B a  r m  ü l l  e r vorge
legter Abänderungsantrag fand hingegen nicht die Zustimmung des Ausschusses. 
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2 309 der Bei l agen 

Zu den e inzelnen vom Justizausschuß vorgenommenen Änderungen ist nachstehendes zu bemerken: 

Zu Art. I Z 13:  

Zu § 54b Abs. 1:  

Zur Erleichterung der dem betreibenden Gläubiger zur Verfügung stehenden Mögl ichkeit, d ie  Be
w ill igung der Exekution auf herkömmliche Art zu erreichen und damit den Überraschungseffekt zu nut
zen, wurde die in der Regierungsvorlage vorgesehene Einschränkung der Bescheinigu ngsmittel auf Ur
kunden beseitigt. Dem G l äubiger sollen ohne Einschränkung sämtl iche Bescheinigungsmittel zur Verfü-
gung stehen.  

. 

Zu § 54b Abs. 2: 

Im Entwurf ist vorgesehen,  daß das Gericht die Vorlage des Exekutionstitels zu verlangen hat, wenn 
es Bedenken hegt, ob tatsächlich ein Exekutionstitel vorliegt. Diese Bedenken können nun entweder auf 
Grund der A ngaben im Exekutionsantrag oder durch gerichtsbekannte Tatsachen, etwa durch Meldungen 
von Prüfprogrammen der ADV, entstehen. 

In  d iesem Zusammenhang geht der Justizausschuß davon aus, daß das B undesminister ium für Justiz 
ein möglichst d ichtes Netz von solchen Prürroutinen schaffen wird, die einen hohen Qual i tätsstandard 
und dami t  e in  hohes Maß an materiel ler Richtigkeit sichern werden . Insbesondere wird i m  Rahmen der -
mit  der techn ischen Entwicklung künftig in noch vermehrtem Ausmaß - verfügbaren Systemressourcen 
und unter Beachtung der Wirtschaftl ichkeitsgrundsätze auch ein zumindest teil weiser (stichprobenartiger) 
Abgleich mi t  im Netzwerk Justiz gespeicherten Titeldaten durchzuführen sein. 

Zu §§  54f und 54 g: 

Die Mutwi l lensstrafe, elie ein weiteres Instrument zur Verhinderung eies M ißbrauchs eies vereinfach
ten Bewilligungsverfahrens ist, soll verschärft werden . Einerseits soll ausreichend sein ,  daß d ie Exekuti
onsbewi l l igung mutwi l lig unel n icht mehr, wie in der Regierungsvorlage vorgesehen, offenbar mutwillig 
erwi rkt w i rd ,  andererseits w i rd e ine Untergrenze eier Mutwi llensstrafe von I 000 S eingezogen .  Als Indi
kator für die Höhe der M utwillensstrafe soll i nsbesondere auch die Höhe des zu Unrecht in Exekution 
gezogenen Betrags herangezogen werden. 

Durch die Übernahme der Mutwillensstrafe in eine eigene Besti mmung wird klargestel l t ,  daß eine 
Mutwillensstrafe auch außerhalb des vereinfachten Bewi lligungsverfahrens möglich ist. Mutwillig wurde 
die Exekutionsbewilligung etwa elann erwirkt, wenn der Exekutionstitel fehlt (zB Exekutionskosten noch 
n icht best immt), kei ne Vollstreckbarkeitsbestätigung vorhanden ist oder die betriebene Forderung bereits 
bezahlt ist .  

Weiters wi rd darauf hingewiesen, daß bei  Einbringung eines unrichtigen Exekutionsantrags der 
Straftatbestand des Betrugs (§ 146 StGB) oder der Fälschung eines Beweismittels (§ 293 StGB) gegeben 
sei n  kann .  

Zu Art. I Z 76 der  RV (§  301): 

Der Dri ttschuldner, den bereits derzeit im Rahmen der Forderungsexekution eine Reihe von Ver
ptl ichtungen trifft, soll n icht m i t  weiteren Ptlichten belastet werden. 

Zu Art. VI Z 2 (§ 448a ZPO): 

Allgemeines 

Das automationsunterstützte Mahnverfahren hat sich in der Praxis an sich bewährt. Es hat s ich nur 
gezeigt, daß Klüger in E inzelfällen - offenbar ausgehend von ihren Erfahrungen,  daß gegen die Mehrzahl 
der von ihnen erwirkten bed ingten Zahlu ngsbefehle keine Einsprüche erhoben werden - durch unrichtige 
oder unvollständige Klagsangaben, i nsbesondere dadurch, daß sie etwa vorprozessuale Kosten und kapi
talisierte Zinsen unaufgeschlüsselt dem Kapitalsbetrag zuschlagen, wiederholt mit Erfolg einerseits die 
Vorschri ften über die Zultiss igkeit des Rechtsweges umgehen und andererseits auch eine richterl i che 
Überprüfung, ob d iese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, verhindern 
dürften (siehe hiezu Hofmann, Mahnverfahren: "Überklagung" - keine Handhabe von Amts wegen?, 
RZ 1 995, 1 12). 
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309 der Bei lagen 3 

Um derartigen mißbräuchlichen Vorgangsweisen vorzubeugen, sollen sie künftig mi t  einer Mutwil
lensstrafe bedroht sein. 

Zu Abs. 1: 
I. Die Verhängung der Mutwillensstrafe setzt freichlich voraus, daß die Erschle ichung bzw. der Ver

such einer Erschleichung eines bedingten Zahlungsbefehls erwiesen i st. 

2. Zur Auslegung des Begriffs "erschleichen" kann die Lehre (siehe etwa Fasching, Kommentar zu 

den Zivilprozeßgesetzen, Ergünzungsband, Anm. I zu S 69 ZPO und Kuderna, Arbeits- und Sozialge
r ichtsgesetz, Anm. 7 zu § 9 1  ASGG) und die Rechtsprechung etwa zu § 69 ZPO sowie zu S 9 1  Abs . 2 
ASGG herangezogen werden. 

3.  Die Untergrenze der Mutwillensstrafe von I 000 S ist mit dem vergleichbaren Tatbestand des 
S 54g EO (Art. I Z 1 3) abgestimmt.  

Zu Abs. 2: 

I. Aus der Wendung " . . .  ein solcher bedingter Zahlungsbefehl erschlichen werden soll . . .  " folgt, daß 
es sich um eine der in Abs. I aufgezählten Mittel des Erschleichens ("durch unrichtige oder unvollständ i
ge Angaben . . .  , insbesondere durch die Geltendmachung einer Nebenforderung . . .  ") handeln muß.  

2 .  d ie Wendung "Vermutet das Gericht insbesondere schon auf Grund der Klagsangaben . . .  " eröffnet 
d ie Möglichkeit, daß das Gericht seine Vermutung auch auf seine Erfahrungen über die Übungen oder 
das Verhalten des Klägers in vergleichbaren Verfahren gründen kann. 

3. Sollte bei der Einbringung der Klage eine Frist im Sinn des § 85 Abs.  2 ZPO einzuhalten gewesen 
sein, so wird im Rahmen der Anweisung des Gerichts - analog dem § 85 Abs. 2 ZPO - eine Frist festzu
setzen sein, "bei deren Einhaltung die Klage als am Tag ihres ersten Einlangens überreicht anzusehen 
ist". 

4. Eine bloße Vermutung des Gerichts, daß ein bedingter Zahlungsbefehl erschlichen werden soll, 
reicht für die Verhängung einer Mutwillensstrafe freilich nicht aus (siehe die Ausführungen zu Abs. I) . 

Zu Abs. 3: 
I. Aus der Wendung "trotz vorheriger Bekanntgabe des drohenden Nachteils" folgt, daß die Zu

ri.ickweisung der Klage nur zulässig  ist, wenn auf diese drohende Rechtsfolge im R ahmen der Vorladung 
oder der Anweisung ausdrücklich hingewiesen worden ist. 

2. Daß in d iesem Fall die Klage selbst dann zuri.ickzuweisen (nicht abzuweisen ') ist, wenn sie im 
Rahmen der beabsichtigten Erschleichung eines bedingten Zahlungsbefehls unschli.iss ig sein sollte, stellt 
e ine Ausnahme von dem Grundsatz dar, daß (sonst) auf Grund einer unschli.issigen Klage - ohne Erlas
sung eines bedingten Zahlungsbefehls", eine Tagsatzung anzuordnen is t  (siehe MGA JN-ZPO'4 S 448 
ZPO E I sowie MTA ZP07 Anm. zu § 448 ZPO). 

Diese Ausnahme ist deshalb gerechtfertigt, weil - wie eingangs dargestellt - anzunehmen ist, daß 
zumindest fi.ir einen nicht festzustellenden Teil des Klagebegehrens der Rechtsweg ullZulüssig ist. 

Zu Abs. 4 :  
I. D ieser entspricht § 85 Abs. 3 erster Halbsatz ZPO. 

2. Die  Zuri.ickweisung der Klage nach Abs. 3 ist freilich anfrechtbar. 

Zu Art. VIII: 

Die in der Regierungsvorlage enthaltenen Inkrafttretensbest immungen haben eine Beschlußfassung 
des Gesetzes etwa im Mai 1 995 im Auge gehabt. Durch die mittlerweile eingetretene Verzögerung i m  
Gesetzgebungsprozeß ist nunmehr d i e  Beschlußfassung im Juli 1 995 vorgesehen, was notwendiger- und 
zweckmäßigerweise eine Verschiebung des Inkrafttretenszeitpunktes mit  sich bringt, um auch d ie  durch 
die neuen Besti m mungen notwendigen technischen Ausgestaltungen und Einschulungen der Justizbe
diensteten durchzufi.ihren. 

Als Ergebnis  seiner Beratungen stellt der Justizausschuß som it den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
d '/. em a n g e s c h  I o s s e n e n  G e s e t z e n  t w u r f  die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1 995 07 06 

D r. Hannes Jarolim 
Berichterstatter 

D r. Walter Schwimmer 
Obmann 

2 
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4 309 der Bei lagen 

Bundesgesetz, mit dem die Exekutionsordnung, das Auktionshallengesetz, das Vollzugs
und Wegegebührengesetz, das Rechtspflegergesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und die 

Zivilprozeßordnung geändert werden (Exekutionsordnungs-Novelle 1995 - EO-Nov. 
1995) 

Der Nationalrat hat besch lossen: 

Artikel I 

Änderungen der Exekutionsordnung 

Die Exekutionsordnung, RGBI. Nr. 79/ 1 896, zuletzt geändert d urch das Bundesgesetz B GBI. 
Nr. 6 24/ 1 994, wird wie folgt geändert: 

1 .  §§ 4 bis 6 lauten: 

,,§ 4. Zur Bewi l l igung der Exekution ist das in den § § 1 8  und 1 9  bezeichnete Exekutionsgericht zu
ständig. 

§ 5. Hat derjenige, gegen den Exekution geführt werden sol l  (Verptlichteter), i m  Fall des § 1 8  Z 3 
bei mehreren inltindischen Bezirksgerichten seinen al lgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen, so hat der 
Gläubiger die Wahl ,  bei welchem der zum Einschreiten als Exekutionsgericht zuständigen Gerichte er um 
B ewil ligung der Exekution ansucht. 

§ 6. Der Gläubiger hat die Wah l ,  bei welchem der zum Einschreiten als Exekutionsgericht zuständi 
gen Gerichte er  um Bewil l i gung der Exekution ansucht, wenn in verschiedenen Gerichtssprengeln Exe
kutionshand lungen vorzunehmen wären 

I. wegen der Lage des Vermögens, auf das Exekution geführt werden sol l ,  oder 
2. wegen des gleichzeitigen Ansuchens mehrerer Exekutionsarten oder 
3. wei l ein betreibender Gläubiger auf Grund desselben Exekutionstitels Exekution gegen mehrere 

Verptlichtete beantragt." 

2. § 20 wird au/gehoben. 

3 . . § 24 samt Überschrift lautet: 

" Vollstreckungsorgane 

§ 24. ( I) Als Vol lstreckungsorgane schreiten die Gerichtsvol lzieher ein. In besonderen Fällen kön
nen auch andere dafür geeignete Gerichtsbedienstete herangezogen werden. 

(2) Sind bei einem Gericht zumindest zwei Gerichtsvollzieher tätig, so sind die Geschäfte nach Ge
bieten aufzuteilen ." 

4. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) IIbs. J lautet: 

,,( I) Die Vol lstreckungsorgane haben sich bei Ausübung ihrer Tätigkeit innerhalb  des i hnen durch 
das Gesetz zugewiesenen Wirkungskreises und der ertei l ten Aufträge zu halten." 

b) Ah.\". 3 lalltet: 

,,(3) Die Vol lstreckungsorgane sind auch berechtigt, Schecks zahlungshalber entgegenzunehmen." 
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309 der Beilagen 5 

5 . . § 26 Abs. 1 lautet: 

, ,( 1 )  Die Vol lstreckungsorgane sind befugt, soweit es der Zweck der Exekution erfordert, die Woh
nung des Verptl ichteten, dessen Behältnisse, und wenn nötig, mit entsprechender Schonung der Person,  
selbst die vom Verptlichteten getragene Kleidung zu durchsuchen. Verschlossene Haus-, Wohnungs- u nd 
Zimmertüren sowie verschlossene Behältnisse dürfen sie ungeachtet geri ngfügiger Beschädigungen zum 
Zweck der Exekution öffnen lassen ; Haus- und Wohnungstüren durch Auswechseln des Schlosses jedoch 
nur dann, wenn der Schlüssel zum neuen Schloß jederzeit behoben werden kann .  Wenn jedoch weder der 
Verpflichtete noch eine zu seiner Famil ie  gehörende oder von ihm zur Obsorge bestel lte vol ljährige Per
son anwesend ist, sind den vorerwähnten Exekutionshandlungen zwei vertrauenswürdige, vol ljährige 
Personen als Zeugen beizuziehen ."  

6 . .§ 30 Abs. I lautet: 

,,( I) A n  Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie zur Nachtzeit dürfen Exekutions
hand lungen nur 

I. i n  dringenden FLUlen, i nsbesondere wenn der Zweck der Exekution nicht anders erreicht werden 
kann, oder 

2. wenn ein Vol lzugsversuch an Werktagen zur Tageszei t  erfolgl os war 
auf Anordnung des Exekutionsgerichts vorgenommen werden." 

7 . .§ 3 1  Abs. 1 lautet: 

, , ( 1 )  Exekutionshandlungen gegen Personen, die in Österreich auf Grund des Völkerrechts Immuni
tät gen ießen, sowie auf Exekutionsobjekte und in Räumlichkeiten solcher Personen dürfen nur über das 
Bundesmin isterium für Justiz im E invernehmen mi t  dem Bundesmin isteriu m  für auswärtige Angelegen
heiten vorgenommen werden." 

8. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) III Abs. / wird der Punkt am Ende der Z 9 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Zahlen wer
dell angefügt: 

, , 10 .  wenn die Exekution nicht durch einen Exekutionstitel gedeckt ist oder diesem die Bestätigung 
der Vol l streckbarkeit fehlt; 

1 1 . wenn die Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Exekutionstitels rechtskräftig aufgehoben 
wurde." 

h) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

, ,(3) Wird auf Ungültig- oder Unwirksamerklärung oder auf Aufhebung des Exekutionst itels geklagt, 
so kann der Antrag auf Einstel lung der Exekution mi t  der Klage verbunden werden." 

9. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Z 3 lautet: 

, ,3.  wenn gemäß § 39 Abs. 1 Z 2 bis 4, 6, 8 und 1 0  oder § 40 die Einstel lung der Exekution beantragt 
wird;" 

b) /11 Abs. 1 wird der Punkt am Ellde der Z 8 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 9 ange
fügt: 

, ,9 .  wenn d ie Authebung oder Abänderung der rechtskräftigen Vollstreckbarerklärung nach § 84c 
beantragt w ird ." 

JO. § 45 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes angeordnet ist oder schon eine rechtskräftige Ent
scheidung über die Einstel lung oder E inschränkung der Exekution vorliegt, s ind die Parteien vor der 
E ntscheidung über Anträge auf Einstel lung oder Einschränkung der Exekution,  die n icht vom betreiben
den Gläubiger selbst gestel l t  werden, einzuvernehmen (§  55 Abs. I)." 

I]. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) /n Aus. 2 Satz 1 werden die Worte "Der Verpfl ichtete hat" durch die Worte "Wenn der betrei ben
de Gläuhiger n ichts anderes beantragt, hat der Verptlichtete unter Angabe seines Geburtsdatums" ersetzt. 

b) Aus. 3 Satz] lautet: 

"Die Finanzprokuratur, das Finanzamt, soweit es nach den geltenden Vorschriften an Stel le  der Fi
nanzprokuratur e inzuschreiten berufen ist, und jede Verwaltungsbehörde können die Vorlage eines Ver-
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6 309 der Bei lagen 

mögensverzeichnisses und dessen Unterfertigung vor Gericht beantragen,  wenn d ie  verwaltungs- oder 
finanzbehörd l iche Exekution zur Hereinbri ngung der Steuern, Zuschläge und der den Steuern h insichtl ich 
der E inbringung gleichgehaltenen Leistungen erfolglos gebl ieben ist." 

12. § 54 Abs. 2 wird durch folgende Absätze ersetzt: 

a) Abs. 2 laufet: 

, , ( 2) Dem Exekutionsantrag ist eine Ausfertigung des Exekutionstitels samt Bestätigung der Vol l
streckbarkeit anzuschließen, bei einem rechtskräftig für vol lstreckbar erklärten ausländischen Exekuti
onstitel auch die Vol lstreckbarerklärung samt Bestätigung der Rechtskraft d ieser Entscheidung. Eine 
B estätigung der Vol lstreckbarkeit ist bei  Beschlüssen, mit  denen die Exekutionskosten bestimmt werden, 
bei Vergleichen und bei vol lstreckbaren Notariatsakten n icht erforderl ich. 

(3) Fehlt im Exekutionsantrag das gesetzlich vorgeschriebene Vorbringen oder sind ihm n icht al le 
vorgeschriebenen Urkunden angeschlossen, so ist der Schriftsatz zur Verbesserung zurückzustel len." 

J 3. Nach § 54a \verden folgende Besfimmwlgell samt Überschrifte/l eingefügt: 

" Vereinfachtes ßewilligungsverfahren 

§ 54b. ( I) Das Gericht hat über einen Exekutionsantrag i m  vereinfachten Bewil ligungsverfahren zu 
entscheiden, wenn 

I .  der betreibende Gl tiubiger Exekution wegen Geldforderungen, n icht jedoch auf das unbewegl iche 
Vermögen beantragt, 

2. die hereinzubringende Forderung an Kapital 1 00 000 S nicht übersteigt; Prozeßkosten oder Ne
bengebühren s ind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie al lein Gegenstand des durchzusetzenden 
A nspruchs sind, 

3. die Vorlage anderer Urkunden als des Exekutionstitels n icht vorgeschrieben ist, 

4. sich der betreibende Gläubiger auf e inen i n l ändischen oder rechtskräftig für vol lstreckbar erklär
ten ausltindischen Exekutionstitel stützt und 

5. der betreibende Gläubiger nicht beschein igt hat, daß ein vorhandenes Exekutionsobjekt durch 
Zustel lung der Exekutionsbewi l l igung vor Vornahme der Pfändung der Exekution entzogen wür
de. 

( 2) Im vereinfachten Bewil ligungsverfahren gilt folgendes: 

I. Der Exekutionsantrag hat die A ngaben nach § 7 Abs. I zu enthalten ; es ist auch der Tag zu nen
nen, an dem die Bestätigung der Vol l streckbarkeit erteilt wurde. 

2. Der betreibende Gläubiger braucht dem Exekutionsantrag keine Ausfertigung des Exekutionstitels 
anzuschl ießen. 

. 

3. Das Gericht hat nur auf Grund der A ngaben im Exekutionsantrag zu entscheiden .  Bestehen auf 
Grund der Angaben im Exekutionsantrag oder gerichtsbekannten Tatsachen Beden ken,  ob ein die 
Exekution deckender Exekutionstitel samt Bestätigung der Vol l streckbarkeit besteht, so hat das 
Gericht den betreibenden Gl tiubiger vor der Entscheidung aufzufordern, binnen fünf  Tagen eine 
Ausfertigung des Exekutionstitels samt Bestätigung der Vol lstreckbarkeit vorzulegen. 

Einspruch 

§ 54c. ( I )  Gegen die im vereinfachten Bewil l igungsverfahren ergangene Exekutionsbewil l igung 
steht dem Verptl ichteten der E inspruch zu. Mit diesem kann nur geltend gemacht werden ,  daß ein die 
bewil l igte Exekution deckender Exekutionstitel samt Bestätigung der Vol l streckbarkeit feh l t  oder daß der 
Exekutionstitel n icht mit den im Exekutionsantrag enthaltenen Angaben darüber überei nstim mt. Rechts
behelfe und Rechtsmittel ,  mit denen diese Mängel in nerhalb der Einspruchsfrist geltend gemacht werden, 
sind als Einspruch zu behandeln .  

(2) Die Einspruchsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt  mit Zustel lung der schriftlichen Ausfertigung 
des Bewi l ligungsbeschl usses an den Verptlichteten. 

(3) Die Erhebung des Einspruchs hemmt n icht den Vollzug der bewilligten Exekution. Wenn über 
den Ei nspruch bis zur Vornahme von Verwertungshandlungen n icht rechtskräftig entschieden ist, hat das 
Exekutionsgericht von Amts wegen mit  dem weiteren Vol lzug bis zum Eintritt der Rechtskraft dieser 
E ntscheidung innezuhalten .  
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Auftrag zur Vorlage des Exekutionstitels 

§ 54d. ( I) Wenn der Verptl ichtete rechtzeitig Einspruch erhebt, ist dem betreibenden Gläubiger auf
zutragen,  eine Ausfertigung des im Exekutionsantrag genannten Exekutionstitels samt Bestätigun g  der 
Vollstreckbarkeit binnen fünf  Tagen vorzulegen. Diese Frist beginnt mit Zustellung des Vorlageauftrags. 

(2) Das Exekutionsgericht kann auch auf andere Art prüfen, ob der im Exekutionsantrag genannte 
E xekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit vorliegt. 

Einstellung der Exekution 

§ 54e. (I) Das Exekutionsverfahren ist unter gleichzeitiger Authebung al ler bis dah in  vol lzogenen 
Exekutionsakte auch dann einzustel len, wenn 

I. der betreibende Gläubiger dem Vorlageauftrag nach § 54d Abs. I nicht rechtzeitig nachkommt 
oder 

2. der Exekutionstitel nicht mit den im Exekutionsantrag enthaltenen Angaben darüber überein
stimmt. 

(2) Tritt der Einste l lungsgrund nur hinsichtlich eines Teils der Exekution ein, so ist d iese verhältnis
m äßig einzuschränken . 

Schadenersatz 

§ 54f. (I) Wird die Exekution bewil ligt, ohne daß der betreibende Gläubiger über den im Exekuti
onsantrag genannten Exekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit verfügt, so hat er dem Ver
ptlichteten alle verursachten Vermögensnachteile zu ersetzen . 

(2) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des Verptlichteten die Höhe des Ersatzes nach freier Über
zeugung (§ 273 ZPO) festzusetzen. Nach Ei ntritt der Rechtskraft findet auf Grund dieses Beschlusses 
E xekution auf das Vermögen des betreibenden G läubigers statt. 

Mutwillensstrafe 

§ 54g. Wurde die Exekutionsbewil ligung mutwi l lig erwirkt, so it dem betreibenden Gläubiger über
dies eine vom Gericht mit Rücksicht auf die besonderen Umstände des Einzelfal ls, insbesondere auf die 
Höhe des zu Unrecht in Exekution gezogenen Betrags, zu bemessende Mutwillensstrafe von mindestens 
I 000 S aufzuerlegen." 

14. /n § 61 werden vor dem Wort "auftragsgemäß" die Worte "gesetzgemäß oder" eingefügt. 

15. § 66 lautet: 

,,§ 66. ( I) Gegen Beschlüsse, durch d ie 
I .  Tagsatzungen anberaumt oder erstreckt werden oder 
2. eine Einvernehmung der Parteien oder der sonst am E xekutionsverfahren betei l igten Personen 

angeordnet wird oder 
3. der Auftrag zur Vorlage des Exekutionstitels nach § 54b Abs. 2 oder § 54d Abs. I ertei l t  wird, 

sowie 
4. gegen die zur Durchführung einzelner Exekutionsakte an die Vollstreckungsorgane erlassenen 

Aufträge 
ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht gestattet. 

(2) Die Höhe einer aufgetragenen Sicherheitsleistung kann nur dann angefochten werden, wenn sie 
1 5 000 S übersteigt." 

16. § 68 samt Überschrift lautet: 

" Vollzugsbeschwerde 

§ 68. Wer sich durch einen Vorgang des Exekutionsvol lzugs, insbesondere durch eine Amtshand
l ung des Vol lstreckungsorgans oder durch die Verweigerung einer Exekutionshandlung, für beschwert 
erachtet, kann vom Exekutionsgericht Abhilfe verlangen ." 

17. § 69 Abs. I Satz 2 und 3, Abs. 2 letzter Satz lind Abs. 3 werden allfgehoben. 

18. § 70 Abs. 3 wird aufgehoben. 

19. /n § 73 entfallen die Worte "vom Vorsteher des Exekutionsgerichtes". 

3 
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20. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. I wird f()lgender Satz angefügt: 

"Übersteigt bei einer Exekution auf bewegl iche körperl iche Sachen die hereinzubringende Forderung an 
Kapital 30 000 S - Prozeßkosten oder Nebengebühren sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie al lei n 
Gegenstand des durchzusetzenden Anspruchs sind -, so sind die Kosten der Betei l igung am Exekutions
vol lzug bis zur P fändung zur Rechtsverwirkl ichung notwendig, bei geringeren Forderungen jedoch 
nicht." 

b) Folgende Absätze werden angefügt: 

, ,(3) Bei der Exekution auf bewegl iche körperl iche Sachen sind die nach Bewi l l igung der Exekution 
entstandenen Kosten erst nach Bericht des Vol lstreckungsorgans zu bestimmen. 

(4) Beschlüsse, mit denen die Exekutionskosten bestimmt werden, s ind ab deren Erlassung vol l 
streckbar." 

21. In .� 75 werden die Worte , , § §  35, 36 und 39 Abs. I Z I und 9" durch die W()rte ,,§§ 35, 36 und 
39 Abs. I Z I, 9 und 1 0  sowie § 54e" ersetzt. 

22. Die Überschrift vor § 79 lautet: 

"Zweiter Titel 

Vollstreckbarerklärung und Anerkennung von Akten und Urkunden, die im Ausland errichtet 
wurden" 

23. § 79 lautet: 

,,§ 79. ( I) Die Bewi l l igung der Exekution auf Grund von Akten und Urkunden, die i m  Ausland er
richtet wurden und n icht zu den in § 2 bezeichneten Exekutionstiteln gehören (ausländische Exekutionsti
tel ) ,  setzt voraus, daß sie für Österreich für vollstreckbar erklürt wurden . 

(2) Akte und Urkunden sind für vol lstreckbar zu erklären, wenn d ie Akte und Urkunden nach den 
Bestimmungen des Staates, in  dem sie errichtet wurden, vol lstreckbar sind und die Gegenseitigkeit durch 
Staatsverträge oder durch Verordnungen verbürgt ist." 

24. Die Einleitullg des § 80 lalltet: 

"Einem Antrag auf Vollstreckbarerklärung, der sich auf ein Erkenntnis ei nes auslündischen Gerichts 
oder einer sonstigen Behörde, auf ei nen vor diesen geschlossenen Vergleich oder auf eine auslündische 
öffentl iche Urkunde gründet, ist überdies nur dann stattzugeben:" 

25. §§ 81 bis 86 samt Überschriften lauten: 

" Versagungsgründe 

§ 81. Die Vollstreckbarerklärung ist ungeachtet des Vorhandenseins der in §§ 79 und 80 angeführten 
Bed ingungen zu versagen: 

I. wenn es dem Antragsgegner wegen einer Unregelmlißigkeit des Verfahrens n icht mögl ich war, 
sich an dem vor dem ausländ ischen Gericht oder der ausländischen Behörde stattfi ndenden Ver
fahren zu bete i l igen; 

2.  wenn durch die Vol lstreckbarerklärung eine Handlung erzwungen werden sol l ,  die nach dem 
Recht des Inlands entweder überhaupt unerlaubt oder n icht erzwi ngbar ist; 

3. wenn durch die Vol lstreckbarerklärung ein Rechtsverhältnis zur Anerkennung oder ein Anspruch 
zur Verwirkl ichung gelangen sol l ,  dem durch das inWnd ische Gesetz im In land aus Rücksichten 
der öffentl ichen Ordnung oder der S ittl ichkeit d ie  Gültigkeit oder Klagbarkeit versagt ist. 

Zuständigkeit 

§ 82. Zur Vol lstreckbarerklärung ist das Bezirksgericht zuständig, bei dem der Verptl ichtete seinen 
Wohnsitz oder S i tz hat. Ist ein solcher im Inland n icht begründet, so ist um Vol lstreckbarerklärung bei 
dem nach § § 1 8  und 1 9  bezeichneten Bezirksgericht anzusuchen, in Wien bei dem Bezirksgericht, das für 
Exekutionssachen nach dem Bezirksgerichts-Organ isationsgesetz für Wien zuständig  ist. ' 

Verfahren 

§ 83. (I) Über den Antrag auf Vol lstreckbarerklärung ist ohne vorhergehende mündl iche Verhand
lung und ohne Einvernehmung des Gegners mit Beschluß zu entscheiden . 
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(2) Soweit n icht in diesem Titel etwas anderes best immt i st, s i nd die Bestimmungen über die Exeku
tion inländischer Akte und Urkunden s inngemäß anzuwenden, 

Rekurs und Widerspruch 

§ 84. ( I) Wenn dem Antrag stattgegeben wird ,  ohne daß die in §§ 79 bis 8 1  angeführten gesetzlichen 
Bedingungen vorhanden s i nd, kann der Antragsgegner gegen die Vollstreckbarerklärung neben Rekurs 
aueh Widerspruch erheben. 

(2) Der Widerspruch ist i nnerhalb eines Monats bei dem Gericht zu erheben ,  das für die Vollstreck
barerklürung in erster Instanz zuständig i st . Befindet sich der Wohnsitz oder Sitz des Verptl ichteten n icht 
im Inland, so betriigt die Frist zwei Monate. 

(3) Über den Widerspruch i st nach mündlicher Verhandlung durch Urteil zu entscheiden. Auf das 
Verfahren sind die Bestimmungen über das Verfahren vor den Bezirksgerichten (§§ 43 1 ff. ZPO) anzu
wenden. 

(4) Für das Verfahren über einen Rekurs gegen einen Beschluß über einen Antrag auf Vollstreckba
rerklärung i st § 52 1 a ZPO s inngemäß anzuwenden. 

(5) Ist der ausländische Exekutionstitel nach den Rechtsvorschriften des Ursprungsstaates noch n icht 
rechtskräftig, so kann das Gericht, das über einen Rekurs oder W iderspruch des Antragsgegners zu ent
scheiden hat, auf dessen Antrag das Verfahren zur Vollstreckbarerklärung bis zum Eintritt der Rechtskraft 
des ausländischen Exekutionstitels unterbrechen . Das Gericht kann außerdem die Vornahme selbst der 
nach § 84a Abs. 2 bereits zulässigen Exekutionshandlungen davon abhängig machen, daß der betreibende 
Gläubiger eine vom Gericht nach freiem Ermessen zu bestimmende S icherheit für den dem Verptl ichteten 
d urch die Exekutionshandlungen drohenden Schaden leistet. Vor Nachweis des gerichtlichen Erlags der 
zu leistenden S icherheit darf mit  dem Vollzug der Exekutionshandlungen n icht begonnen werden. 

(6) Gegen die Entscheidung über ei nen wegen der Erteilung oder Versagung der Vollstreckbarerklä
rung erhobenen Rekurs ist ei n weiterer Rekurs n icht deshalb unzulässig, weil das Gericht zweiter Instanz 
die angefochtene erstgerichtliche Entscheidung zur Gänze bestätigt hat. 

Exekutionsantrag und Vollzug 

§ 84a. (I) M it dem Antrag auf Vollstreckbarerkläru ng kann  der Antrag auf Bewilligung der Exeku
tion verbunden werden. Über beide Anträge hat das Gericht zugleich zu entscheiden. 

(2) Wenn bis zur Vornahme von Verwertungshandlungen über den Antrag auf VollstreckbarerkHi
rung n icht rechtskrüftig entschieden ist, hat das Exekutionsgericht von Amts wegen mit  dem weiteren 
Vollzug bis zum Ei ntritt der Rechtskraft dieser Entscheidung i nnezuhalten. 

Wirkung der Vollstreckbarerklärung 

§ 84b. Nach Eintritt der Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung ist der ausländische Exekutionstitel 
wie ein i nländischer zu behandeln. Ihm kommt aber nie mehr Wirkung als i m  Ursprungsstaat zu. 

Aulltebung und Abänderung der Vollstreckbarerklärung 

§ 84c. ( I) Wird der Exekutionstitel im Ursprungsstaat nach Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung 
aufgehoben oder abgeändert, so kann der Verptl ichtete d ie Autllebung oder Abünderung der Vollstreck
barerklärung beantragen. Dieser A ntrag kann mit einem Antrag auf Einstellung oder Einschränkung eier 
Exekution verbunden werden. 

(2) Über den Antrag auf Autllebung oder Abänderung der Vollstreckharerklärung hat das für die 
Vollstreckbarerklärung i n  erster Instanz zuständige Gericht nach Anhörung des betreibenden Gläubigers 
m i t  Beschluß zu entscheiden. 

Anerkennung 

§ 85. Wird die Feststellung beantragt, ob Akte und Urkunden anzuerkennen s ind, die 

I.  i m  Ausland errichtet wurden , 
2. eine vermögensrechtliche Angelegenheit zum Gegenstand haben und 
3. einer Vollstreckung n icht zugänglich s ind, 

so s ind die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden . 
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§ 86. Die vorstehenden Bestimmungen s ind n icht anzuwenden ,  wenn in S taatsverträgen oder Ver
ordnungen über die Voraussetzungen der Vol lstreckbarerklärung oder Anerkennung ausländischer Akte 
und Urkunden abweichende Anordnungen enthalten s ind." 

26. Nach § 86 wirdfolgende Bestimmung samt Überschrift eingejügt: 

"Dritter Titel 

Exekution auf Grund von Akten und Urkunden supranationaler Organisationen 

§ 86a. Akte und Urkunden supranationaler Organisationen, denen Österreich angehört, s ind,  unab
hängig davon, ob sie im Geltungsgebiet oder außerhalb des Geltungsgebiets d ieses Gesetzes errichtet 
worden s ind,  ausländischen Akten und Urkunden gleichgestellt." 

27. § 88 Abs. 2 lautet: 

, , (2) Für d ie Bewi l l igung und den Vol lzug der E inverleibung gelten die Bestimmungen des Al lge
meinen Grundbuchsgesetzes mit  der Maßgabe, daß die Frist zur E inbri ngung von Rekursen 14 Tage be
trägt. " 

28. Der bisherige Text des § 249 erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)"; folgende Absätze werden an
gefügt: 

(2) Die  Übergabe des Exekutionsakts an das Vollstreckungsorgan enthält den Auftrag, Exekutions
handlungen so lange vorzunehmen, bis der Erfolg oder Nichterfolg feststeht. Die Voll streckungsorgane 
dürfen die Grenzen i hres Gebiets sowie die Grenzen des Bezirksgerichtssprengels überschreiten und d ie 
A mtshandlung im Sprengel ihres bzw.  des benachbarten Bezirksgerichts und i m  ganzen Ort  vornehmen. 
Sie dürfen stattdessen auch das nach der Lage der beweglichen körperl ichen Sachen zuständige Voll
streckungsorgan um die Vornahme der Amtshandlung ersuchen. Das ersuchte Vollstreckungsorgan wi rd 
dabei i m  Auftrag des Gerichts, das den Vol lzug angeordnet hat, tätig. Werden Gegenstände gepfändet 
oder e in  Vermögensverzeichnis aufgenommen, so hat das Gericht seine Unzuständigkeit auszusprechen 
und das Verfahren dem zuständigen Exekutionsgericht zu überweisen. 

(3) Im vereinfachten Bewil l igungsverfahren dürfen Vol lzugshandlungen frühestens 1 4  Tage nach 
Zustel lung der Bewi l l igung der Exekution vorgenommen werden. Sonst ist der Beschluß,  durch welchen 
d ie  Pfändung bewil l igt wurde, dem Verpflichteten erst bei Vornahme der Pfändung zuzustel len ." 

29. Nach § 249 wird folgende Bestimmung samt Überschrift eingefügt: 

"Aufforderung zur Zahlung 

§ 249a. Das Vol lstreckungsorgan hat am Vol lzugsort unmittelbar vor dem Vollzug den Verptlichte
ten zur Zahlung aufzufordern." 

30. §§ 250 und 251 samt Überschriften lauten: 

"Unpfändbare Sachen 

§ 250. (I) U npfändbar s ind 
I. die dem persönl ichen Gebrauch oder dem Haushalt dienenden Gegenstände, soweit sie einer 

bescheidenen Lebensführung des Verptl ichteten und der mit ihm im gemeinsamen Haushalt  le
benden Fami l ienmitgl ieder entsprechen oder wenn ohne weiteres ersichtlich ist, daß durch deren 
Verwertung nur e in  Erlös erzielt werden würde, der zum Wert außer al lem Verhältnis steht; 

2.  bei Personen, die aus persönl ichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, sowie bei Kleingewerbetrei
benden und Kleinlandwirten d ie zur Berufsausübung bzw. persönl ichen Fortsetzung der Erwerbs
tätigkeit erforderl ichen Gegenstände sowie nach Wahl des Verptlichteten bis zum Wert von 
1 0 000 S die zur Aufarbei tung bestimmten Rohmaterialien; 

3 .  die für den Verptl ichteten und die mit  ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Famil ienmi tg l ie
der auf vier Wochen erforderl ichen Nahrungsmi ttel und Heizstoffe; 

4. nicht zur Veräußerung bestimmte Haustiere, zu denen eine gefühlsmäßige B indung besteht, b is  
zum Wert von 1 0 000 S sowie eine M i lchkuh oder nach Wahl des Verptl ichteten zwei Schweine, 
Ziegen oder Schafe, wenn d iese Tiere für die Ernährung des Verptlichteten oder der mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Fami l ienmi tgl ieder erforderl ich s ind ,  ferner die Futter- und 
Streu vorräte auf  v ier Wochen; 

5. bei Personen, deren Geldbezug durch Gesetz unpfändbar oder beschränkt pfändbar ist, der Tei l  
des vorgefundenen B argelds, der dem unpfändbaren, auf d i e  Zei t  von der Vornahme der Pfän
dung bis zum nächsten Zahlungstermin des Bezugs entfal lenden E inkommen entspricht; 
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6. die zur Vorbereitung eines Berufs erforderlichen Gegenstände sowie die Lernbehelfe, die zum 
Gebrauch des Verpflichteten und seiner im gemeinsamen Haushal t  mit ihm lebenden Familien
mitgl ieder in der Schule bestimmt s ind; 

7. die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrl ichen Geräte, Gefäße und Warenvorräte, unbeschadet 
der Zulässigkeit der Zwangsverwaltung dieses Betriebs; 

8. H i l fsmittel zum Ausgleich einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung oder einer 
S innesbehinderung und Hilfsmittel zur Ptlege des Verptlichteten oder der mit ihm i m  gemeinsa
men Haushalt lebenden Fam i l ienmitgl ieder sowie Therapeutika und Hi l fsgeräte, die im Rahmen 
einer medizinischen Therapie benötigt werden; 

9 .  Familienbi lder mit Ausnahme der Rahmen, Briefe und andere Schriften sowie der Ehering des 
Verptl ichleten. 

(2) Das Vollstreckungsorgan hat Gegenstände geringen Werts auch dann nicht zu pfänden, wenn of
fenkundig ist, daß die Fortsetzung oder Durchführung der Exekut ion einen die Kosten dieser Exekution 
übersteigenden Ertrag nicht ergeben wird. 

Weitere unpfändbare Sachen 

§ 251. (I) Unpfändbar sind weiters 

I. Gegenstände, die zur Ausübung des Gottesdienstes einer gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Rel igionsgesellschaft verwendet werden, 

2. Kreuzparlikel und Rel iquien m i t  Ausnahme ihrer Fassung. 

(2) Bei einer Exekution auf die Fassung von Kreuzpartikeln und Reliquien darf die Authentika nicht 
verletzt werden." 

31. Nach § 251 wirdfolgender § 251a samt Überschrift eillgefügt: 

"Austauschpfändung 

§ 251a. (l) Das Vollstreckungsorgan kann eine unpfändbare Sache vorläufig pfänden, wenn der 
Austausch durch ein Ersatzstück nach Lage der Verhältnisse angemessen ist, insbesondere der Verwer
tungserlös den Wert eines Ersatzstücks, das dem geschützten Verwendungszweck genügt, erhebl ich 
übersteigen wird. 

(2) Der betreibende Gläubiger ist von der vorläufigen Pfändung unverzüglich zu verständigen. Das 
Vollstreckungsorgan hat ihm auch den Wert eines Ersatzstücks oder den zur Beschaffung eines solchen 
Ersatzstücks erforderlichen Geldbetrag mitzuteilen. 

(3) Erklärt s ich der betreibende G läubiger nicht b innen 1 4  Tagen ab Zustellung der Verständigung, 
wenn er aber bei der Pfändung anwesend i st, nicht bei dieser berei t ,  dem Verptlichteten ein solches Er
satzstück oder den zur Ersatzbeschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung zu stellen, oder überläßt er 
zu dem vom Volls treckungsorgan festgelegten Termin dem Verptlichteten nicht das Ersatzstück oder den 
zur Ersatzbeschaffung erforderl ichen Betrag, so erlischt das Pfandrecht. 

(4) Hat der betreibende Gläubiger innerhalb der Frist des Abs. 3 eine VoJlzugsbeschwerde gegen den 
vom Vollstreckungsorgan mitgeteil ten Wert des Ersatzstücks oder den zur Beschaffung eines solchen 
Ersatzstücks erforderl ichen Geldbetrag erhoben, so wird diese Frist bis  zum Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung über die VoJlzugsbeschwerde unterbrochen." 

32. § 252 wird wie folgt geälldert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

"Liegenschaftszubehör" 

b) Der Klamlllerausdruck , ,(§ § .  294 bis 297 a.b.G.B.)" wird durch , , (§§  294 bis 297a ABGB)" er-
setzt. 

33. Nach § 252 werdefl folgeflde Bestimmullgen salJlt ÜberschrifteIl eiflgefügt: 

"Vollzugsort 

§ 252a. (I) Das Vollstreckungsorgan hat den im Antrag auf Exekutionsbewilligung genannten Ort 
aufzusuchen, außer es ist ihm bekannt, daß sich dort weder der Verptl ichtete noch Vermögensteile, die in 
seiner Gewahrsame stehen und auf die Exekution geführt werden sol l ,  befinden. 
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(2) Sind dem Vollstreckungsorgan Orte, wo sich der Verpflichtete oder Vermögenstei le, auf d ie 
Exekution  geführt werden sol l ,  befinden, bekannt  oder können solche durch zumutbare Erhebungen von 
i hm in Erfahrung gebracht werden, so hat es d iese von Amts wegen aufzusuchen. 

Vollzugszeit 

§ 252b. ( I) Das Vollstreckungsorgan hat die Zeit des Vollzugs selbst zu wählen. Hiebei ist unter Be
rücksichtigung von Abs . 2 darauf Bedacht zu nehmen, wann der Verpfl i chtete am wahrschein l ichsten 
anzutreffen ist. 

(2) An Samstagen, Sonntagen und gesetzl ichen Feiertagen sowie zur Nachtzeit darf das Vol lstrek
kungsorgan Exekutionshandlungen nur 

I. in  dri ngenden Fäl len, insbesondere wenn der Zweck der Exekution nicht anders erreicht werden 
kann ,  oder 

2. wenn ei n Vol lzugsversuch an Werktagen zur Tageszei t  erfolglos war, 
vornehmen . 

Vollzugsversuche 

§ 252c. Kann beim Vollzugs versuch der Vollzugsort nicht betreten werden und is t  nicht auszu
schl ießen, daß sich dort der Verpfl ichtete oder Vennögensteile, auf die Exekution geführt werden sol l ,  
befinden, s o  s ind zwei wei tere Versuche durchzuführen . 

Weitere Vollzüge 

§ 252d. Das Vollstreckungsorgan hat Vol lzüge durchzuführen, solange sie erfolgversprechend sind, 
i ns besondere Zah lung auch nur ei nes Tei l s  der betriebenen Forderung zu erwarten ist .  

Kontaktaufnahme mit dem Verpflichteten 

§ 252e. Wird der Verptlichtete nicht angetroffen, so kann das Vollstreckungsorgan diesen auffor
dern , sich bei ihm zu melden, wenn der Zweck der Exekution dadurch nicht vereitelt w i rd .  

Öffnen der verschlossenen Haus- und Wohnungstüren 

§ 252f. (I) Verschlossene Haus- und Wohnungstüren dürfen geöffnet werden, wenn diese 
I. bei einem Vol lzugsversuch, der bei Unternehmen zur Geschäftszei t, sonst an Samstagen, Sonnta

gen und gesetzl ichen Feiertagen sowie zur Nachtzeit durchgeführt wurde, versperrt waren oder 
2. wahrschein l ich über v ier Monate versperrt sein werden oder 
3. d ie am Vol lzugsort anwesende Person nicht öffnet und 

der betreibende G läubiger nich t  auf eine Öffnung verzichtet hat. 

(2) Das Vol lstreckungsorgan hat den betreibenden Gläubiger zum Erlag eines Kostenvorschusses 
aufzufordern. Dieser kann auch die zur Öffnung erforderl ichen Arbeitskräfte berei tstel len, wenn er d ies 
während der zum Erlag des Kostenvorschusses offenstehenden Frist bekanntgibt. 

(3) Die Kosten des Schlossers sind einstwei len vom betreibenden Gläubiger und bei Vorhandensein 
mehrerer betreibender Gläubiger von allen nach dem Verhliltnis der vollstreckbaren Forderungen zu tra
gen. 

Bericht des Vollstreckungsorgans 

§ 252g. ( I )  Das Vol lstreckungsorgan hat dem Gericht  zu berichten , wenn 
I. die hereinzubringende Forderung vorn Verpflich teten bezahlt wurde oder 
2. kein Vollzugsort erhoben werden konnte oder 
3. keine pfändbaren Gegenstände vorgefunden wurden und weitere Vol lzugsversuche nicht erfolg

versprechend si nd oder 
4. das Verkaufsverfahren abgeschlossen ist oder 
5. das Gericht d ies begehrt, etwa weil der Bericht für eine von ihm zu fällende Entscheidung we

sentl ich i st. 

(2) Das Vol lstreckungsorgan hat auch spätestens nach  vier Monaten seit Übergabe des E xekutions
akts dem Gericht  zu berichten . Das Gericht kann dem Vollstreckungsorgan e ine neuerl iche Frist von zwei 
Monaten einräumen, wenn eine solche auf Grund des Berichts des Vollstreckungsorgans erfolgverspre
chend i st. 
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(3)  Das Gericht hat dem betreibenden Gläubiger eine Ausfertigung des Berichts nach Abs. I Z I bis 
3 und Abs. 2 zu übersenden, wobei mitzuteilen ist, ob die Frist nach Abs. 2 verlängert wurde. 

Neuerlicher Vollzug nach Bericht 

§ 252h. Ein Antrag auf Vol lzug darf vor Ablauf von sechs Monaten nach einem ergebni slosen Voll
zugs versuch nur dann gestellt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß beim Verptlichteten zwischen
zeitig pfändbare Gegenstände vorhanden s ind, oder der Gläubiger einen neuen Vollzugsort bekanntgibt. 

Allgemeine Sperrfrist 

§ 2S2i. Ein Antrag auf Exekutionsbewill igung oder neuerlichen Vollzug, der sich gegen einen Ver
ptlichteten richtet, bei dem in einem anderen Verfahren innerhalb der letzten sechs Monate ein Vol lzug 
nicht durchgeführt werden konnte, wei l keine pfändbaren Gegenstände vorgefunden wurden, ist zu be
wi l ligen, jedoch erst sechs Monate nach dem letzten ergebnislosen Vollzugsversuch zu vol lziehen, wenn 
nicht ein früherer Vollzugsversuch erfolgversprechend ist. Der betreibende Gliiubiger ist davon zu ver
ständigen . Macht der betreibende Gläubiger glaubhaft, daß beim Verptlichteten zwischenzeitig pfändbare 
Gegenstände vorhanden s ind ,  so ist der Vol lzug vor Ablauf dieser Frist durchzuführen. 

Aufschiebung 

§ 252j. Die Exekution ist auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder mit dessen Zustimmung vor 
Begründung eines Pfandrechts aufzuschieben, wenn zwischen den Parteien eine Zahlungsvereinbarung 
getroffen wurde. Sie kann erst nach Ablauf von drei Monaten fortgesetzt werden. Wird die Fortsetzung 
nicht i n nerhalb von zwei Jahren beantragt, so ist d ie Exekution einzustel len ."  

34. § 253 wird wie folgt geälldert: 

a) Abs. I werden folgende Särze a/lgefügr: 

"Das Vollstreckungsorgan hat auch den voraussichtlich erziel baren Erlös anzugeben. Werden die 
Pfanelstücke nicht verwahrt, so ist die Pfändung in einer für jedermann leicht erkennbaren Weise ersicht
lich zu machen." 

b) Aus. 3 la[((er: 

, , ( 3) Behaupten dritte Personen oder der Verptlichtete bei eier Pfändung an den im Protokoll ver
zeichneten Sachen solche Rechte, elie d ie  Vornahme der Exekution unzuläss ig machen würden, so s i nd 
eliese A nsprüche im Pfändungsprotokoll anzumerken. Werden Name und genaue Anschrift des Dritten 
bekanntgegebcn ,  so ist d ieser vom Vollstreckungsorgan von der Pfändung zu verständigen." 

c) Ab.\'. 4 Satz J wird aufgehoben. 

d) Abs. 4 wird folgel/der Salz angefügt: 

"Eine Abl ichtung des Pfändungsprotokol ls  ist dem betreibenden Gläubiger auf Antrag und gegen 
Kostencrsatz zu übersenden." 

35. Der bisherige Texr des § 253a erhält die Absatzbezeichl/lIl/g ,,( J)": folgender Abs. 2 wird aI/ge
fügt: 

,,(2) Hat eier Verpllichtete zur Begleichung eier Forderung einen Scheck zahlungshalber dem Voll
streckungsorgan übergeben, so ist das Vermögensverzeichnis erst aufzunehmen , wenn eier rechtzeitig 
vorgelegte Scheck nicht eingelöst wird." 

36. § 254 l{lufel: 

"Pfändungsregistcr und Pfändungsprotokoll 

§ 254. (I) Das Vollstreckungsorgan hat jede vorgenommene Pfändung im Pfändungsregister ersicht
l ich zu machen. 

(2) Das Vollstreckungsorgan hat dem Exekutionsgericht das Pfändungsprotokoll vorzulegen." 

37. § 255 erhält folgende Überschrift: 

"Auskunft aus dem Pfändungsregister" 
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38. § 256 wird wie folgt geändert: 

a) folgende Überschrift wird eingefügt: 

"Erwerb des Pfandrechts" 

b) Abs. 2 [autel: 

, ,(2) Das Pfandrecht erlischt nach zwei Jahren, wenn das Verkaufsverfahren n icht gehör ig  fortgesetzt 
wurde." 

39. § 257 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

b) Ab". 2 wird aufgehoben. 

40. § 259 wird wie folgt geändert: 

a) Ab". J lautet: 

"Nachpfändung" 

, ,( I) Die Pfandsti.icke s i nd auf Antrag des betreibenden Gläubigers in Verwahrung zu nehmen, Ge
genstände, die s ich zum gerichtl ichen Erlag eignen, können auch von Amts wegen verwahrt werden. Ist 
eine sofortige Verwahrung nicht möglich, so können zur Vorbereitung der Verwahrung auch Maßnahmen 
gesetzt werden, d ie  eine Verbri ngung der Pt'andsache oder Verfügungen hierüber verhindern." 

b) Abs. 2 wird folgender Satz al/gefügt: 

"Müssen d ie Gegenstände durch Transportmittel zum Verwahrer gebracht werden, so wird die Ver
wahrung nur vol lzogen, wenn der betreibende Gläubiger die Transportmittel bereitstell t." 

c) In Abs. 3 entfallelljeweils die Worte "vom Exekutionsgericht";folgende Sätze werden angejiigt: 

"Die Sachen können,  soweit s ie nicht nach § 274 Abs. 3 ausgeschlossen sind, auch in einer Aukti
onshalle verwahrt werden, wenn die vorhandenen Räume dies erlauben. Ob d iese Voraussetzung zutrifft, 
entscheidet der Leiter der Auktionshalle. Diese Verwahrung gi l t  als Verwahrung i n  einer unter staatlicher 
Aufsicht stehenden Anstalt." 

41. § 260 wird wie folgt r;eändert: 

a)folgende Überschrift wird eingefügt: 

"Bestellung des Verwahrers" 

b) Vor Satz 1 wirdfolgellder Satz eillgefügt: 

"Der Verwahrer wird vom Vollstreckungsorgan bestellt." 

42. § 261 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschr(ft wird eingefügt: 

"Vorgefundenes Bargeld" 

b) Abs. J erster Halbsatz lautet: 

"Das Vollstreckungsorgan hat vorgefundenes Geld in Verwahrung zu nehmen". 

c) In Abs. 4 werden die Worte "i n der Gerichtskanzlei" durch die Worte "bei Gericht" ersetzt. 

43. § 262 erhältfolgende Überschrift: 

"Pfändung bei Dritten" 

44. § 264 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Antrag auf Bewil l igung des Verkaufs ist mit  dem Antrag auf Bewilligung der Pfändung zu 
verbinden. Über diese Anträge hat das Gericht zugleich zu entscheiden ." 

45. § 264a erhältfolgende Überschrift: 

"Aufschiebung des Verkaufs" 
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46. Nach § 264a wird folgende Bestimmung samt Überschrift eingefügt: 

"Innehalten m it der Anordnung des Verkaufs 

* 264b. Im Fall des § 252d kann das Vollstreckungsorgan für den Zeitraum von erfolgversprechen
den Vollzügen. längstens aber für vier Monate, mit der Anordnung des Verkaufs der Pfandgegenstände 
innehalten .  Dies ist dem betreibenden Gläubiger mitzutei len." 

47. § 265 wird wie folgt geälldert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

"Wertpapiere einer juristischen Person des öffentlichen Rechts" 

b) In Abs. I werden die Worte "des Ärars oder eines Landesfonds" durch die Worte "einer juristi
schen Person des öffentlichen Rechts" ersetzt. 

48. § 266 erhältfolgellde Überschrift: 

"Verkauf vor Rechtskraft der Pfändungsbewilligung" 

49. § 267 erhältJolgellde Überschrift: 

"Beitritt zum Verkaufsverfahren" 

50. § 268 salllt Überschrift lautet: 

"Freihandverkauf 

(I) GegensWnde, die einen Börsenpreis haben, sind durch Vermittlung eines Handelsmaklers oder 
Vollstreckungsorgans zum Börsenpreis aus freier Hand zu verkaufen. Dem Bericht über den Verkauf ist 
ein amtlicher Nachweis über den Börsenpreis des Verkaufstags lind über die etwa bezahlte Maklerprovi
sion und sonstige Auslagen anzuschließen.  

( 2) Wertpapiere können auch durch ein Kreditinstitut verkauft werden. Lautet ein Wertpapier auf 
Namen, so hat das Vollstreckungsorgan die Umschreibung auf die Namen des Käufers zu erwirken und 
alle zum Zweck eier Veräußerung erforderlichen urkundlichen Erklärungen mit Rechtswirksamkeit anstel
le des Verptl ichteten abzugeben." 

51. § 269 !(Il{lel: 

"Gutgläubiger Eigentumserwerb" 

§ 269. Die Bestimmung des § 367 ABGB über den Eigentumserwerb an Sachen ,  die in einer öffent
l ichen Versteigerung veräußert werden, gilt auch bei einem Verkauf aus freier Hand durch einen Han
delsmakler, ein Kreditinstitut, ein Versteigerungshaus oder ein Vollstreckungsorgan." 

52 .. § 270 wird wie folgt geändert: 

a) Folgel/de Überschrift wird eingejügt: 

"Öffentliche Versteigerung" 

b) Abs. 2 lautet: 

,,(2) Auch Gegenstände, die nach § 268 aus freier Hand zu verkaufen sind, sind auf Antrag des be
treibenden Gläubigers zu versteigern, wenn sie innerhalb von vier Wochen aus freier Hand nicht verkauft 
werden." 

53 . .§ 27 J wird wie folgt geändert: 

a) Folgel/de Überschrift wird eingefügt: 

"Übernahmsa ntrag" 

b) 11/ AiJs. I werden die Worte "acht Tage" durch die Worte ,,14 Tage" ersetzt. 

54 . .§ 272 samt Überschrift lautet: 

" Versteigerungstermin 

§ 272. (I) Den Versteigerungstermin bestimmt 
I. der Leiter der Auktionshalle bei der Versteigerung in einer Auktionshalle. 
2. das Versteigerungshaus bei einer Versteigerung in einem Versteigerungshaus und 
3. sonst das mit dem Vollzug der Versteigerung betraute Vollstreckungsorgan. 
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(2) Die Versteigerung ist mit  Edikt bekanntZLImachen. Im Edikt sind 
I .  der Ort der Versteigerung, 
2. bei einer Versteigerung am Vol l zugsort auch der Name des Verptl ichteten, 
3 .  der Zeitpunkt des Beginns der Versteigerung und 
4. die zu versteigernden Sachen zu bezeichnen sowie 
5.  anzugeben, ob, wann und wo d iese vor der Versteigerung besichtigt werden können . 

(3) Für d ie Versteigerung i n  einer Auktionshal le oder einem Versteigerungshaus kann als Zeitpunkt 
des Beginns der Versteigerung auch ein solcher festgesetzt werden, von dem ab die Versteigerung von 
Gegenstünden mehrerer Verkaufsverfahren stattfi nden wird. Die Auktionshalle und das Versteigerungs
haus haben den Zeitpunkt des Begi nns der Versteigerung dem Exekutionsgericht m i tzutei len. 

(4) Vom Verstei gerungstermin und vom Versteigerungsort s ind eier Verpfl ichtete und die betrei ben
den G l äubiger durch Zustel lung einer Ausfert igung eies Ed ikts zu verständigen. Dies kann unterblciben, 
soweit dem Verptl ichteten und dem betreibenden Gläubiger der Versteigerungstermin  und der Versteige
rungsort bereits bei der Pfiindung bekanntgegeben wurden; die Kenntni snahme ist zu bes@igen. 

(5) Das Vollstreckungsorgan kann von der Verlautbarung des Ed ikts durch die Zeitung nach § 7 1  
Abs. 2 Z 2 absehcn; d iese Verlautbarung kann auch dann unterblei ben , wenn vom Versteigerungshaus 
Mittei lungsblätter aufgelegt werdcn, die einen großen Küuferkreis ansprechen." 

55. * 273 wird wie folgt geälldert: 

a) Folgende Überschrift wird eilIgefügt: 

"Frist zwischen Pfändung und Versteigerung" 

b) Ab.\'. 2 Satz. I lautet: 

"Das zur Vornahme der Versteigerung oder bei der Versteigerung i n  einem Versteigcrungshaus das 
zur ÜbersteI lung berufene Vol lstreckungsorgan hat sich rechtzeit ig vor dem Termi n von der Zustel lung 
der Versteigerungsbewi l l igung an die Betei l igten unel von der ordnungsgemäßen Bekanntmachung des 
Versteigerungstermins z.u überzeugen und wahrgenommene Mängel dem Exekutionsgericht mitzutei len." 

56. § 274 sa/ll! Üherschrijt lalltet: 

" Versteigerungsort 

* 274. ( I ) Das Vol lstreckungsorgan bestimmt den Versteigerungsort. H iebei ist zu berücksichtigen, 
wo voraussichtl ich der höchste Erlös zu erzielen sein wird und welche Kosten autlaufen werden. Bei 
Gegenstiinden von großem Wert, bei Gold und S i lbersachen oder anderen Kostbarkeiten, bei Kunstobjek
ten ,  Briefmarken, Münzen, hochwertigen Möbelstücken, Sammlungen und dergleichen kommt insbeson
dere d ie  Versteigerung in e inem Versteigerungshaus in Betracht. Ist offenkundig , daß der Erlös eier Ge
gensUinde niedriger sein w ircl als die Überstellungs- und Versteigerungskosten, so dürfen die Gegenstän
de nicht in e in  Versteigerungshaus oder in eine Auktionshal le überste l l t  werden. 

( 2) Die Versteigerung kann erfolgen 
I .  im Versteigerungshaus, 
2. i n  der Auktionshal le oder 
3. an dem Ort, an dem sich die gepfändeten Gegenstünde befinden 

(3) Ausgeschlossen von der Aufnahme 7.llm Verkauf in Auktionshal len und Versteigerungshäusern 
s ind :  

I .  feuer- und explos ionsgeführl iehe Sachen sowie Sachen, die gesundheitsschädigende Strahlen 
aussenden, Gifte, 

2 .  Sachen aus Wohnungen, in denen ansteckende Krankheiten herrschen oder geherrscht haben, 
solange n icht die vorgeschriebene Desinfektion stattgefunden hat, 

3. verunre in igte oder m i t  Ungeziefer behaftete Sachen vor Durchführung eier Reinigung, 
4 .  Sachen, zu deren wenn auch nur tei lweisen Unterbringung die Räume des Versteigerungshauses 

nicht ausreichen, 
5 .  dem raschen Verderben unterl iegende Sachen, 
6. Tiere und Ptlanzen, 
7. Schrott, Hadern und sonstiges Altmaterial .  

(4) Das Versteigerungshaus, das sich zur Durchführung von Versteigerungen bereit erklärt hat ,  und 
die Auktionshal le  dürfen die Übernahme zum Verkauf nur ablehnen, wenn die Gegenstünde nach Abs. 3 
ausgeschlossen s i nd." 
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57. Nach § 274 werdel/ folgel/de Bestinul/lIl/gen SWI/t Überschriften eingeti'igt: 

"VorschuB für Transportkosten 

§ 274a. (I) Das Vollstreckungsorgan hat den betreibenden Gläubiger zum Erlag eines Kostenvor
schusses für die Überstcllung aufzufordern. Befinden sich die Sachen i m  Sprengel des Gerichts, bei dcm 
die Auktionshalle oder das Versteigerungshaus eingerichtet ist, oder liegen die Auktionshalle oder das 
Versteigerungshaus zwar in ei nem anderen Sprengel, aber im selben Ort wie das Gericht, so kann e in  
Kostenvorschuf.) jedoch nur dann verlangt werden,  wenn mit  der Ei nbri ngung der Kosten n icht  gerechnct 
werden kann.  

(2) Der betreibende Gläubiger kann auch die zur ÜbersteIlung erforderlichen Transportmi ttel und 
Arbeitskräfte bereitstellen. Dies hat er rechtzeitig dem Vollstreckungsorgan bekanntzugeben. 

Transportkosten 

§ 274h. ( I )  Die Kosten der ÜbersteIlung zum Ort der Versteigerung s ind einstweilen vom betreiben
den Gläubiger zu tragen. 

(2) Diese Kosten sind aus dcm vom betreibenden Gliiubiger erlegten Kostenvorschuß, mangels ei nes 
solchen aus dem Verkaufserlös zu berichtigen. 

Zeitpunkt der ÜbersteIlung und Besichtigung 

§ 274c. Dic zum Verkauf bestimmten Sachen s ind von Amts wegen so zei tgerecht zu überstellen,  
daß sie zur Besichtigung ausgestellt werden können . Der Termin der ÜbersteIlung kann i n  das Versteige
rungsed i kt aufgenommen werden ; er ist den Parteien bekanntzugeben .  

ÜbersteIlungsverfahren 

§ 274d. ( I) Das Vollstreckungsorgan hat die Pfandsachen zu überstellen und eier Auktionshalle oeler 
dem Versteigerungshaus zu übergeben. Wird zur ÜbersteIlung ein Frachtführer oeler elas Versteigerungs
haus herangezogen, so obliegt dem Vollstreckungsorgan nur die Übergabe an diese. 

(2) Sollcn die Sachen in einer Auktionshalle verkauft werden, die s ich nicht im Sprengel des Exeku
tionsgerichts befi ndet, so hat das Vollstreckungsorgan die Auktionshalle unter Anschluß des Exekutions
akts und eies Pfündungsprotokolls oder einer Abschrift chlvon um den Verkauf zu ersuchen. 

(3) Die Sachen sind unter Anschluß ei nes Verzeichni sses, in  dem die Gegenstände mit elen Post
nummern des Pfändungsprotokolls sowie die Parteien des Exekutionsverfahrens anzuführen s ind ,  der 
Auktionshalle oder dem Versteigerungshaus zu übergeben .  

(4) Erfordert d ie große Zahl von Überstellungen die Heranziehung ei nes ständigen Frachtführers, so 
hat der Vorsteher des Gerichts, bei dem die Auktionshalle oder das Versteigerungshaus eingerichtet ist, 
m i t  Genehmigung elcs Priisidenten des Oberlandesgerichts die nötigen Vorkehrungen zu treffen .  

Übernahme der Sachen 

§ 274e. ( I) Bci Übernahme eier Sachen durch die Auktionshalle oder das Versteigerungshaus ist zu 
prüfen, ob alle zur Übernahme bestimmten Sachen übergeben wurden und ob sie Fehler, Mängel oder 
Beschücligungen aufweisen, die in die Augen fallen .  

(2) Fehlen Gegenstände oder zeigen s ich  Fehler, Miingel oder Beschädigungen , so hat  d ies die Auk
tionshalle oder das Versteigerungshaus dem Exekutionsgericht unverzüglich m i tzuteilen und die nötigcn 
Schri tte zur Erhebung des Schadens und des Schäd igers ei nzuleiten . 

Verkaufsverwahrung 

§ 274f. Die Auktionshalle und das Versteigerungshaus haben für d ie ordnungsgemäße Autbewah
rung der übernommenen Sachen zu sorgen.  Werden Sachen wührend der Autbewahrung beschädigt oder 
vern ichtet, so ist * 274e Abs. 2 anzuwenden ." 

58. § 275 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefiigt: 

"Schätzung" 

b) A b.\'. J Satz J wird aufgehoben. 
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c) Abs. 2 Satz 1 lautet: 

" Kostbarkeiten, Warenlager und andere Gegenstände, deren Schätzung bei der Versteigerung selbst 
untunl ich i st, sind schon vor der Versteigerung schätzen zu lassen." 

d) Abs. 4 wird durch folgende Absätze ersetzt: 

,,(4) Die Person des Sachverständigen bestimmt 
I .  der Leiter der Auktionshal le bei der Versteigerung in einer Auktionshalle, 
2 .  das Versteigerungshaus bei einer Versteigerung in einem Versteigerungshaus und 

3. sonst das mit dem Vollzug der Versteigerung betraute Vollstreckungsorgan. 

(5) Zum Sachverständigen darf nur ein allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger bestimmt 
werden ; bei der Versteigerung von Gegenständen nach § 274 Abs. I in einem Versteigerungshaus auch 
ein anerkannter, ständig vom Versteigerungshaus zugezogener Experte. Wohnungseinrichtungsstücke 
und sonstige Gegenstände minderen und al lgemein bekannten Werts können auch vom Vol lstreckungsor
gan geschätzt werden. 

(6) Befinden sich auf einem gepfändeten Gegenstand Daten Dritter, die im Sinne des Datenschutzge
setzes zu schützen sind, so sind sie auf Antrag des Verptlichteten im Zuge der Schätzung zu löschen." 

59. Nach § 275 wird folgende Bestimmung samt Überschrift eingefiigt: 

, ,Inneha lten mit der Versteigerung 

§ 275a. ( I) Ist das Gericht, bei dem eine Auktionshalle eingerichtet i st, n icht zugleich E xekutions
gericht, so kann der Leiter der Auktionshal le auf Antrag des Verptlichteten mit der Versteigerung inne
halten, wenn der Verptl ichtcte 

I. die Zahlung der hereinzubringenden Forderung in Aussicht stellt und 
2. zugleich eine entsprechende Sicherheitsleistung erlegt. 

(2) Der Leiter der Auktionshalle hat dem Verptl ichteten den Zeitraum mi tzuteilen, für den mit der 
Versteigerung innegehalten wird ;  d ieser Zeitraum darf drei Tage nicht übersteigen." 

60. § 276 lautet: 

"Durchführung der Versteigerung 

§ 276. (I) Die gepfändeten Gegenstände werden durch das Vollstreckungsorgan, bei der Versteige
rung im Versteigerungshaus durch einen Bedienstetcn des Versteigerungshauses versteigert. 

(2) Bei der Versteigerung sind die Pfandstücke einzeln, oder wenn größere Mengen gleichartiger 
Gegenstände zum Verkauf gelangen, auch partienweise unter Angabe des SchLitzwerts, der im Rahmen 
der Schätzung überprüften Betriebstauglichkeit des Gegenstands und des geringsten Gebots auszubieten. 

(3) Die Zuziehung eines Ausrufers kann unterbleiben. 

(4) Die Bieter brauchen kein Vadium zu erlegen." 

61. § 277 lautet: 

" Versteigerungsanbote 

§ 277. (I) Das geringste Gebot ist bei der Versteigerung der halbe Schätzwert; bei Gold- und S i lber
sachen zumindest der Metal l wert. 

(2) Anbote, d ie  das geringste Gebot nicht erreichen, dürfen bei der Versteigerung n icht berücksich
tigt werden. 

(3) Die Bed iensteten der Auktionshalle und des Versteigerungshauses sind vom B ieten ausgeschlos
sen." 

62. § 278 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

"Erteilung des Zuschlags" 

b) Abs. J Satz 2 lautet: 

"Im übrigen sind § 1 79 Abs. 1 ,  § 1 80 Abs. I ,  3 und 5 sowie § 1 8 1  Abs. I und 3 anzuwenden." 
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c) Abs. 2 lind 3 werden dllrch folgende Absätze ersetzt: 

, ,(2) Dem Meistbietenden kann bei Gegenständen nach * 274 Abs. I ,  d ie  i m  Verste igerungshaus 
oder in der Auktionshal le verkauft werden, eine Zahlungsfrist von acht Tagen ei ngeräumt werden . Son
stige Gegenstände werden nur gegen Barzah lung verkauft. Dem Ersteher ist auf sein Verlangen eine Be
stätigung über den Kauf auszuste l len. 

(3) Dem Meistbietenden sind d ie Gegenstände erst nach Bezah lung zu übergeben . Er hat s ie sofort 
danach oder bei der Versteigerung in der Auktionshal le oder einem Versteigerungshaus spLltestens am 
folgenden Tag zu übernehmen und wegzubringen. Der Ersteher hat wegen ei nes Mangels der veräußerten 
Sachen kei nen Anspruch auf Gewährleistung. 

(4) Hat der Meistbietende den bar zu zahlenden Kaufprei s n icht bis zum Sch luß der Versteigerung 
erlegt, so ist die ihm zugeschlagene Sache im selben Termi n  neuerl ich auszubieten ;  sonst bei ei nem neuen 
Versteigerungsterrnin .  Der Meistbietende wird bei der neuerl ichen Versteigerung zu einem Anbot n icht 
zugelassen; er haftet für einen etwaigen Ausfal l ,  ohne den Mehrerlös beanspruchen zu können.  In  bezug 
auf die Hereinbringung des Ausfal l s  vom Kaufpreis gi l t  * 1 55 Abs. 2." 

63. § 279 erhält folgende Überschrift: 

"Schlull der Versteigerung" 

64. § 279a samt Überschrift lautet: 

"Unauffindbarkeit der Pfandsachen 

§ 279a. Werden die gepfändeten Gegenstände bei der ÜbersteI lung oder der Verste igerung an Ort 
und Stelle nicht vorgefunden, so hat der Verptlichtete vor Gericht oder vor dem Vollstreckungsorgan 
anzugeben, wo sich d iese Sachen befinden . * 47 Abs. I und § 49 Abs . 2 s ind anzuwenden . Kann dadurch 
nicht festgestel l t  werden , wo s ich die Sachen befinden , so kann dem betreibenden Gläubiger aufgetragen 
werden, dem Vol l streckungsorgan in ei ner angemessenen, mindestens vierzehntägigen Frist nach Zustel
lung der Verständ igung bekanntzugeben, wo s ich d iese Gegenstände befi nden. Wenn der betre ibende 
Gläubiger d ies unterläßt, ist das Verkaufsverfahren hi nsichtl ich dieser Gegenstände einzustel len.  § 200 
Z 3 ist  anzuwenden." 

65. § 280 wird wie folg! geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

"Neuerlicher Verwertungsversuch" 

b) In Abs. I werden die Worte "drei Tage" durch die Worte " 1 4  Tage" ersetzt. 

e) Abs. 2 lind 3 [autell :  

, , (2) Für Gegenstände, für d ie bei der Versteigerung das geringste Gebot n icht erzielt  wurde, ist  e in 
neuer Versteigerungstermi n  festzulegen. Die Auktionshal le oder das Versteigerungshaus kann  statt des
sen die Gegenstände auch binnen drei Monaten, bei Gegenständen nach § 274 Abs. I i n nerhalb von sechs 
M onaten nach dem Versteigerungstermi n  an Käufer, die sich in der Auktionshal le bzw. i m  Versteige
rungshaus melden, ohne Verständigung der Parteien aus freier Hand verkaufen. Dies ist i m  Versteige
rungsedikt bekanntzugeben. Die Bestimmungen über das geri ngste Gebot s i nd anzuwenden. 

(3) Meldet sich im Versteigerungstermi n  eine Person,  die ein Interesse am Erwerb e ines Gegen
stands, für den bei der Versteigerung das geringste Gebot nicht erzielt wurde, hat, so i st der Gegenstand 
im seI ben Termi n  neuerl ich auszubieten." 

66. § 281 samt Überschrift lalltet: 

"Ausfolgung und Verwertung unverkaufter Gegenstände 

§ 281. ( I )  Wenn Gegenstände nach § 280 Abs. 2 n icht verkauft werden können, ist der Verptl ichtete 
schrift l ich aufzufordern ,  s ie b innen 1 4  Tagen abzuholen . Die Gegenstände s i nd i hm auszufolgen, wenn er 
der Auktionshal le  oder dem Versteigerungshaus die entstandenen Kosten zahlt .  

(2) Wenn der Verptl ichtete die Sachen nicht innerhalb der Frist des Abs .  I abholt  oder d ie Kosten 
nach Abs. I nicht zahlt ,  können die Gegenstände auch unter dem geringsten Gebot verkauft werden. Dar
auf ist der Verptl ichtete in der Aufforderung zur Abholung nach Abs. I h inzuweisen. 
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(3) Können d ie Sachen nicht binnen vier Wochen verkauft werden, so kann das Exekutionsgericht 
anordnen,  daß die S achen auf Gefahr und Kosten des Verpt1ichteten einem Dritten in Verwahrung gege
ben werden." 

67. § 282 wird wie folg! geändert: 

a) Folgende Übersclmjt wird eingefügt: 

"Einstellung des Verkaufsverfahrens" 

b) Abs. 1 lalltet: 

, ,( I) In Ansehung des Abstehens von der Exekution sowie der Einstel lung des Verkaufsverfahrens 
s ind § 200 Z 3 und 4, § 203 Abs. 2 und § 206 Abs. I sinngenüiß anzuwenden; § 200 Z 3 mit der Maßga
be, daß d ie Frist drei Monate betrügt." 

c) A b.\'. 3 lalltet: 

, ,(3) Von der Einstellung des Verkaufsverfahrens s ind nur der Verpt1ichtete und d ie betreibenden 
Glüubiger zu verständigen." 

68. Nach § 282 wird {olgende Bestimllwng samt Überschrift eing�fügt: 

"Erlös bei Versteigerung im Versteigerungshaus 

§ 282a. ( I )  B innen vier Wochen nach Versteigerung oder Verkauf hat das Versteigerungshaus dem 
Gericht den Erlös abzLiglich seiner Kosten zu überweisen. Für spätere Zahlungen hat das Versteigerungs
haus d ie  gesetzlichen Verzugszinsen zu zahlen. 

(2) Ist d ie Berechnung der dem Versteigerungshaus zustehenden Kosten strittig, so hat hierüber das 
Exekutionsgericht auf Antrag eines Beteiligten zu entscheiden ." 

69 . .  � 284 wird wie folgt geändert: 

a) Folgel/de Überschrift wird eil/ge{iigt: 

"Ersatz noch nicht gerichtlich festgestellter Exekutionskosten" 

b) 11/ Abs. 2 werdell die Worte " in  der Gerichtskanzlei" dllrch die Worte "bei Gericht" ersetz.t. 

70. § 285 wird wie folgt geäl/dert: 

a) Folgel/de Überschnft wird eillgeji'igt: 

" Verteilungstagsatzung" 

b) 11/ Abs. I werdel/ die Worte "i n der Gerichtskanzlei" durch die Worte "bei Gericht" ersetzt. 

7 / .  § 286 erhältfolgel/de Überschrift: 

"Verteilung" 

72. § 287 samt Überschrift lautet: 

"Ausfolgung des Erlöses 

§ 287. Im Vertei lungsbeschluß sind die für den Erlös bezugsberechtigten Personen und d ie d iesen 
auszufolgenden Beträge anzugeben. Diese Beträge s ind nach E intritt der Rechtskraft den bezugsberech
t igten Personen auszufolgen. Diese Verfügungen können auch gesondert getroffen werden, i nsbesondere, 
wenn h insichtlich ei nzelner Posten die Erledigung im Rechtsweg abgewartet werden muß." 

7 J. § 288 erhältfolgel/de Überschrift: 

"Erlös aus Freihandverkauf' 

74. § 289 samt Überschrift lalltet: 

"Rekurs 

* 289. Gegen Beschlüsse, durch d ie die Verwahrung bewilligt wird, ist kein Rekurs zulässig." 

75. § 294a Abs. 1 Z 2 lalltet: 

, ,2 .  Das Exekutionsgericht hat den Hauptverband der österreichi schen Sozial versicherungstrüger um 
die Bekanntgabe zu ersuchen, ob nach den bei ihm gespeicherten Daten (§ 3 1  Abs. 4 Z 3 ASVG) 
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der Verptl ichtete i n  ei ner Rechtsbeziehu ng steht, aus der ihm Forderu ngen i m  S i n n  des * 290a 
zustehen können, und bej ahenden fal ls  m i t  wem ." 

76. Nach § 303 wird folgende Bestilll /llung sam I Überschrift eingefiigt: 

"ßesonderheiten im vereinfachten ßewilligungsverfahren 

§ 303a. Wurde die Forderu ngsexekution im vereinfachten Bew i l l igu ngsverfahren bew i l l i gt ,  so darf 
an den betrei benden G l äubiger erst vier Wochen nach Zuste l l ung des Zahl u ngsverbots an den Dri tt
schuldner geleistet oder der Betrag h interlegt werden. Dies ist  dem Dri ttschuldner bekan ntzugeben."  

77. Im § 370 lawet der letzte Halbsatz: 

"oder daß zum Zweck i hrer Ei nbringung das Urtei l  in Staaten vol lstreckt werden müßte, d ie weder d as 
Ü berei nkommen vom 27 . September 1 968 über die gerichtl iche Zuständigkeit und d ie V o l lstreckung 
gerichtl i cher Entscheidungen i n  Ziv i l - und Handelssachen noch das Übere i n kommen vom 1 6. September 
1 9 8 8  über die geri chtl iche Zuständigkeit und die Vol lstreckung gerichtlicher E ntscheidungen in Zivi l 
und Handel ssachen rati fiziert haben." 

78. § 375 A b.\'. 2 lVirdfolgellder Satz all;seji:igl: 

, , §§  54b bis 54f s i nd nicht anzuwenden." 

79 . .  � 379 Abs.  2 Z 2 loutet: 

, ,2 .  wenn das Urteil in Staaten vol lstreckt werden müßte, d i e  weder das Ü berei nkommen vom 
27 . September 1 968 über die gerichtl iche Zustlindigkeit und die Vol lstreckung gerichtlicher Ent
scheidu ngen in Zivi l - und Handelssachen noch das Übere i n kommen vom 1 6. September 1 98 8  
über die gcrichtl iche Zustündigkeit u n d  d i e  Vol lstreckung gerichtl icher Entscheidungen i n  Ziv i l
und Hande lssachen ratifiziert haben." 

80. § 38 1 Z I leWer HaIlJs{[tz. lalllet: 

"wenn das Urte i l  in Staaten vol lstreckt werden müßte, die weder das Übereinkommen vom 27. September 
1 968 über die gerichtl iche Zuständigkeit und die Vol lstreckung geric htl icher Entscheidungen in Zivi l 
unu H andel ssachen noch das Übcreinkommen vom 1 6. Septcmber 1 98 8  über d ie  gerichtl iche Zuständ ig
keit  und d i e  Vol lstrec kung gerichtl icher Entscheidungen in Ziv i l - und H a ndelssachen ratifiziert haben;"  

Artikel II  

Änderungen des Auktionshallengesetzes 

Das A u ktionshal lengesetz, B G B \ .  Nr. 1 8 1 / 1 962, zul etzt geändert durch das B u ndesgesetz B G B \ .  
NI' . 7 56/ 1 992, wi rd w i e  fo lgt geändert: 

l .  § I wird wie folgt geiindert: 

In A bs. / werden die Worte "und Spittal an der Drau" durch die Worte " , Möd l i n g  und Donaustadt" 
ersetzt. 

2. 111 § 2 Iverdell lIach deli Worten "erstreckt sich" die Worte " neben dem in der Exekuti onsordnung 
geregelten Verkauf und der  Verwahrung bewegl icher körperlicher S achen auch" eingejiigt. 

3. §.� 4 bis 6 werdelI oufgehobell. 

4. �\ 7 Ahs. 4 IOlllet: 

, , (4) In den Eil len der Abs. I bis 3 g i l t  � 274d Abs. 2 und 3 EO s in ngemäß; in den Fällen des Abs.  
u nd 2 g i l t  überd ies § 274a EO sin ngemLil:l ."  

5 . . � 8 .1'01/ 1 1  Überschrift lolltet: 

"Anwendung der Exekutionsordnung 

* 8. � 274 Abs.  3 und 4, §§ 274c bis 2741' EO sind s i nngemäß anzuwenden." 

6. §§ Y bis 16 werden Ol(lgehobell. 

7. .� 1 7 11'ird I lliefolgl geänden: 

a) /11 A hs. I mt jä I/e 11 die Klollunemllsdriicke , , *  1 5  Abs. I", , , §  1 5  A bs .  2" l Il Id , , �  4" .  

b) 1 1 1  Abs. 2 werdelI die Worte "Im Fal le  des § 4" durch die Worte "Bei  Verwahru ng" ersetzt. 
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22 309 der Beilagen 

c) In Abs. 3 werden die Worte "nach � 4" durch die Worte "bei Verwahrung" sowie das Zitat , , §  1 6  
Abs.  2" durch das Zitat , , §  274b Abs. 2 EO" ersetzt. 

Artikel In 

Änderungen des Vollzugs- und Wegegebührengesetzes 

Das Vollzugs- und Wegegebührengesetz, BGBI .  Nr. 4 1 3/ 1 975, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz B GBI. Nr. 343/ 1 989, wird wie folgt geändert: 

J . .§ 8 Abs. 2 wirdjolgender Satz angejügt: 

"Gegen die Entscheidung der zweiten Instanz ist kein weiteres Rechtsmittel zulässig." 

2 . .§ 9 wird wie jolgt geändert: 

a) Abs. J und 2 lauten: 

, , ( I) Die Vollzugsgebühr beträgt für 
I. die pfandweise Beschreibung einer bücherlich nicht eingetragenen Liegenschaft, 
2. d ie  Beschreibung und 5chätzung einer Liegenschaft und ihres Zubehörs, 
3. die Einführung eines Verwalters oder einstweil igen Verwalters und die Übergabe einer Liegen-

schaft an den Ersteher, 
4. die Versteigerung nach § 270 EO, 
5. einen Verkauf nach den § §  268, 280 oder 28 1 EO, 
6 .  die Übergabe nach § 27 1 EO, 
7. die Einleitung oder Authebung einer Verwahrung, 
8.  eine ÜbersteIlung von Fahrnissen außerhalb der Einleitung oder Authebung einer Verwahrung, 
9 .  eine vorgängige 5chätzung, 

1 0. d ie  pfandweise Beschreibung oder Schätzung von Vermögensrechten im Sinn des § 33 1 EO, 
1 1 . die Einführung eines Pächters oder Verwalters solcher Rechte, 
1 2. eine Amtshandlung bei Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen, insbesondere zwangs-

weiser Räumung nach § 349 EO, 
1 3 . eine Verhaftung, 
1 4. eine Vorführung, 
1 5. die Abnahme von Kindern oder Ptlegebefohlenen, 
1 6. d ie  Vornahme von Sicherungsmaßnahmen in einem Konkurs, mit Ausnahme einer Ver- oder 

Entsiegelung, und 
17 .  die Aufnahme eines Inventars in einem Konkurs 

bei einem Wert des zu vol lstreckenden oder zu sichernden Anspruchs, in Ermangelung eines Anspruchs 
des zu s ichernden Vermögens oder Gegenstands der Amtshandlung 
bis einschießlich 50 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 50 5 bis 1 00 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 1 00 S bis 1 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 1 000 5 bis 5 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 5 000 5 bis 1 0  000 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 1 0 000 S bis 50 000 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 50 000 S bis 1 00 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 1 00 000 5 bis 250 000 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 250 000 5 bis 500 000 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 500 000 S bis I 000 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 1 000 000 S bis 2 000 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 2 000 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

wenn ein solcher Wert i m  Zeitpunkt der Amtshandlung noch nicht feststeht . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

wenn der zu vollstreckende oder zu s ichernde Anspruch, in Ermangelung eines Anspruchs der 
Gegenstand der Amtshandlung keinen Vermögenswert hat . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

20 S 
3 2  S 
46 S 
53 S 
65 S 
84 S 

1 06 S 
1 4 2  S 
2 1 4  S 
278 S 
348 S 
4 20 S;  

84 S ;  

3 2  S .  

(2) Die Vol lzugsgebühr beträgt für  jede in Abs .  I nicht angeführte Vollstreckungs- oder Sicherungs
handl ung, besonders die pfand weise Beschreibung bewegl icher Sachen und eine nicht in Verbindung mit  
e iner anderen S icherungsmaßnahme in einem Konkurs vorgenommene Ver- oder Entsiegelung, bei einem 
Wert des zu vollstreckenden oder zu sichernden Anspruchs, in Ermangelung eines Anspruchs des zu 
sichernden Vermögens oder Gegenstands der Amtshandlung 
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bis ei nschl ießl ich 50 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über 50 S bis  1 00 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über 1 00 S bis I 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

über I 000 S b is  5 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über 5 000 S b i s  1 0  000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über 1 0 000 S bis 5 0  000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über 5 0  000 S bis 1 00 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
über 1 00 000 S bis  250 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über 250 000 S bis  500 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über 500 000 S bis  I 000 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über I 000 000 S b i s  2 000 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

über 2 000 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

für die Zuste l lung e i nes oder mehrerer Schriftstücke an denselben Empfangsberechtigten ,  d ie 
n icht bei ei ner Vol l streckungs- oder Sicherungshand lung bewirkt werden kann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

b) /1 1  Abs. 3 wird der Betrag VOll " l O S" dl/reh deli Betrag VOll " 12  S" ersetzt. 

3 . . � / 0  Abs. J lCll/tel: 

,,( I )  Die B emessu ngsgrundlage ist 
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1 0  S 
1 7  S 
2 3  S 
26 S 
32 S 
43 S 
5 3  S 
72 S 

1 06 S 
1 39 S 
1 7 5 S 
2 1 1 S ;  

1 9  S." 

I .  der Betrag des zu vol lstreckenden oder zu sichernden Anspruchs;  Prozeßkosten oder Nebenge
bühren s ind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie al lein den Gegenstand des zu vol l streckenden 
oder 7.Ll sichernden A nspruchs bilden, 

2.  i m  Insol venzverfahren die Höhe der angemeldeten Forderungen , mi ndestens aber der Wert der 
festgestel lten Masse, 

3. für d ie  Aufnahme des Inventars im Rahmen e ines Inso lvenzverfahrens der Wert der festgestel l ten 
M asse, m i ndestens jedoch 2 000 S ,  und 

4. 300 000 S für die zwangsweise Räu mung." 

4. § 1 /  wird \Vie folgt geändert: 

a) /n Abs. 1 el l ((allen die Worte: "u nterb leibt etwa die Pfändung mangels p fändbarer G egenstiinde" 
und werden die Beträge VOlt je " 1 7  S" durclz die Beträge VOll je , ,20 S" ersetzt. 

b) Folgender Abs. 5 wird C/ngefügt: 

, ,(5 ) Liegt der Amtshandlung ei n A u ftrag nach § 6 1  oder § 68 EO zu G runde, so besteh t kei ne G e
bührenptlicht.  " 

5. In § / 2  Abs. / wird der Betrag VOll " 1 6  S" dl/rch deli Betrag von " 1 9  S" sowie der Betrag von 
, , 1 40 S" durch den Betrag von " 1 68 S" ersetzt. 

6. Nach § 12 wird fvlgende Bestil1ll1 1l1l1g sal1lt Überschriji einge(iigt: 

"Fahrnisexekution 

§ 1 2a. ( I ) W i rd der Gerichtsvol lz ieher auf G rund eines Auftrags nach � 249 EO tätig, so beträgt die 
Vol lzugsgebühr: 

I .  bei Zahlung, Tei lzahlung und Wegn ahme von B argeld,  sel bst wenn sie n icht außerhalb des Ge
richts erfolgte bis 2 000 S: 4%, mi ndestens jedoch 50 S, 
über 2 000 bis 5 000 S: 3%, mindestens jedoch 1 00 S, 
über 5 000 bis 1 0 000 S :  2%, m i ndestens jedoch I SO S, 
über 1 0 000 bis 50 000 S :  I %, m i ndestens jedoch 200 S ,  
ü ber 5 0 000 bis 1 00 000 S:  0,8%, m i ndestens jedoch 500 S ,  
über 1 00 000 S: 0, 5%,  m indestens jedoch 800 S ;  

2.  bei Pfändung m i t  Deckung 1 00 S ,  sonst bei Pfändung 50 S ;  
3 .  rür d i e  A u fnahme des Vermögensverzeichnisses 3 0  S ;  
4.  bei Unterbl eiben der PHindung mangels pfändbarer Gegensttinde 30 S .  

(2) Unabhängig vom Vol l zugsergebnis  gebührt dem Gerichtsvol lzieher e ine  Gebühr von 40 S;  s i e  
gebührt nur e inmal ,  wenn gegen ei nen Verpfl ichteten an der s e i  ben Vol l zugsste l le  mehrere A m tshandlun
gen vorzu nehmen sind.  

(3) Weist der Verptl ichtete bei dem ersten Vol lzugsversuch des Gerichtsvollziehers Zahlung n ach, 
so ist die Gebühr nach Abs. I Z 2 erster Fal l zu bemessen ;  weist der Verptl ichtete die Zahl ung bei späte-
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ren Vollzugs versuchen nach, insbesondere wenn Zahlung dem Gerichtsvol lz ieher in Aussicht geste l l t  
wurde, so richtet sich die Vollzugsgebühr nach Abs. I Z I .  

(4) Die Gebührenptlicht entsteht m i t  Verwirkl ichung der in Abs. I Z 1 bis 4 genannten Tatbestände. 
Bei  Verwirklichung mehrerer Tatbestände nach Z 1 ,  2 und 4 richtet sich die Gebühr nach der höchsten 
Gebühr." 

7. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) 111 Satz J werden llaeh den Worten "für eine Fahrt" die Worte "im Vorverkauf" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte "der Preis des Normal- oder Tagesfahrscheins" dureh die Worte "der 
Fahrpreis für e ine Fahrt im Vorverkauf" ersetzt. 

e) 1m letzten Satz werden die Worte "den Preis eines Tagesfahrscheins" durch die Worte "den Fahr
preis für eine Fahrt" ersetzt. 

8. In .§ 14 Abs. 1 Z I wird der Betrag von ,,4 S" durch den Betrag von ,,5 S" ersetzt. 

9. Nach .9 17 wirdfolgende Bestimmung samt Überschrift einf:eftigt: 

"Fahrnisexekution 

§ 17a. Wird der Gerichtsvollzieher auf Grund eines Auftrags nach § 249 EO tätig, so beträgt die 
Wegegebühr 40 S;  wenn der Auftrag bei einem Vol lzugsversuch erledigt wird, beträgt sie den Fahrpreis 
für eine Fahrt der Straßenbahn in Wien im Vorverkauf. Liegt der Vol lzugsort außerhalb des geschlossen 
verbauten Gebiets, so kann der Gerichtsvollzieher d ie Wegegebühr auch nach § 15 berechnen." 

Artikel IV 

Änderunge� des Rechtspflegergesetzes 

Das Rechtsptlegergesetz, BGBI. Nr. 560/ 1 985, zuletzt geändert durch das B undesgesetz BGBI .  
Nr. 974/ 1 993, wird w ie  folgt geändert: 

§ 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 wird der Punkt am Ende der Z 5 dureh einen Strichpunkt ersetzt lind folgende Z 6 ange
fügt: 

, ,6. die Entscheidung über Vollzugsbeschwerden i m  Zusammenhang mit  der E xekution auf bewegl i-
che körperliche Sachen." 

b) Ab:;. 3 lautet: 

,,(3) Dem Richter bleiben vorbehalten: 

I .  d ie Vollstreckbarerklärung ausländischer Exekutionstitel und das Exekut ionsverfahren bis zum 
Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung einschl ießlich der Bewil l igung der Exekution sowie 

2 .  die Festsetzung Lies SchaLIens sowie die Auferlegung einer Mutwil lensstrafe nach § 54g EO." 

Artikel V 

Änderungen des Rechtsanwaltstarifgesetzes 

Das Bundesgesetz über den Rechtsanwaltstarif, BGBI. Nr. 1 89/ 1 969, zuletzt geändert durch das 
B undesgesetz BGBI .  Nr. 624/ 1 994. wird wie folgt geändert: 

1. In .9 3 entfällt vor dem Klammerausdl'llck , ,(§ \ 3 )" die Wendung "samt Nebengebühren". 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. I lit. a lalltet: 

"a) für den betreibenden Gläubiger oder sonstigen B erechtigten der Wert des Anspruchs an Kapi tal ; 
Prozeßkosten oder Nebengebühren sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie al lein den Ge
genstand des durchzusetzenden oder zu s ichernden Anspruchs bi lden; eine Änderung der Bemes

sungsgrundlage tritt während des Verfahrens nicht ein;" 

b) Abs. 2 wird aufgehobeIl. 
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3. § 23 wird folgellder Abs. 8 angefügt: 

, , (8) Für Anträge auf Exekutionsbewi l l igung sowie für Anträge des betreibenden Gläubigers nach 
Tarifpost 3A Abschni tt I Z 2 ist der au f diese Leistung entfal lende Tei l  des E i nheitssatzes doppelt  zuzu
sprechen." 

4. Noch .9 23 wird folgender ,9 23a samt Überschrift eingefügt: 

"Erhöhung der Entlohnung im elektronischen Rechtsverkehr 

§ 23a. Wird der das Verfahren einleitende Schriftsatt. im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs 
eingebracht, so gebührt dem Rechtsanwalt dafür eine Erhöhung der Entlohnung von 40 S; dieser Betrag 
ist bei der Bemessung des E inheitssatzes (§ 23) und des S treitgenossenzuschlags (§ 15 )  n icht  zu berück
sichtigen ." 

5. In § 25 Satz I wird nach dem Wort "Beträgen" die Wendung "und zu dem im § 23a angeführten 
Betrag" eingeji·igt. 

6. TarijiJOst I wird wie folgt geändert: 

a) Im Abschnitt 111 lautet Lit. a: 
"a) Anträge auf Vol lzug der Exekution auf bewegl iche körperliche Sachen nach § 1 4  Abs. 2 EO;" 

b) Im Abschnitt 111 eIltfällt Lit. d; 

c) folgende Anmerkung wird angefügt: 

"Anmerkung zu Tarifpost 1 :  

In E xekutionsverfahren auf bewegl iche körperl iche Sachen und auf Geldforderungen werden mit  der 
Entlohnung des Exekutionsantrags bzw. des Antrags des betreibenden G läubigers n ach  Tarifpost 3 A  
Abschnitt I Z 2 auch alle i nnerhalb v o n  zehn  Monaten nach Bewi l l igung der Exekution e ingebrachten, 
unter Tarifpost I fal lenden Schriftsätze des betreibenden Gläubigers abgegol ten ."  

7. In der Tarifpost 2 entfällt die Anmerkung 1 .  

8.  TarijiH].I't 3 wird wie folgt geändert: 

a) Im A hschnitt A I lautet Z 2: 
,,2. i m  Exekutionsverfahren: 

Anträge auf Vol lstreckbarerklärung von Akten und Urkunden, die im Ausland errichtet worden 
s ind,  wenn sie mit einem Exekutionsan trag verbunden s ind,  und Widersprüche gegen die Vol l
streckbarerklärung. " 

h) Anmerkung I entfällt. 

Artikel VI 

Änderung der ZivilprozeHordnung 

Die Ziv i lprozeßordnung, RGBI .  NI'. 1 1 3/ 1 895, zuletzt geändert durch das B undesgesetz B G B I .  
NI'. 624/ 1 994, w i rd geändert w i e  folgt: 

1.  § 236 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

, ,(3 ) E in  neuer Antrag kann auch eine Anerkennung von Akten oder Urkunden, d ie  i m  Ausland er
richtet wurden (§§  79 bis 86a EO) zum Gegenstand haben;  i n  diesem Fal l is t  der Abs. 2 nicht anzuwen
den." 

2. Nach § 448 wird folgender § 448a eingefügt: 

, , *  448a. ( I )  Hat eine Partei durch unrichtige oder unvol lständige Angaben i n  der Klage die Erlas
sung eines bed ingten Zahlungsbefehls über eine oder mehrere Forderungen samt Zinsen oder bestimmter 
Kosten erschl ichen oder zu erschleichen versucht, insbesondere durch d ie Geltendmachung e iner Neben
forderung im S inn  des § 54 Abs. 2 .IN als Tei l  der Hauptforderung, ohne d ies gesondert anzuführen ,  so 
hat elas Prozeßgcricht über sie eine Mutwil lensstrafe von mindestens I 000 Sch i l l i ng zu verhängen . 

(2) Vermutet das Gericht i nsbesondere schon auf Grund der Klagsangaben, daß e in  solcher bed ingter 
Zahlungsbefehl ersch l ichen werden sol l ,  so kann die Partei vorgeladen oder i hr die Klage m i t  der Anwei
sung zurückgestellt werden, die gleichzeit ig zu bezeichnenden, für die Entkräftung der Vermutung erheb
l ichen tatsüchl ichen Angaben zu machen. 
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(3) Wi rd der Vorladung oder der Anweisung trotz vorheriger Bekanntgabe des drohenden Nachtei l s  
n icht oder n icht  ausreichend entsprochen, so is t  d ie  anhängige beziehungsweise w ieder eingebrachte 
Klage zurückzuweisen. 

(4) Gegen die nach Abs. 2 ergangenen Beschlüsse i st ein abgesondertes Rechtsmittel n icht statthaft ." 

A ufgehoben werden: 

Artikel VII 

Aufgehobene Vorschriften 

I .  die Verordnung des Justizmin isteriums vom 1 9 .  September 1 907 betreffend den Vollzug gericht
l icher Zwangsverkäufe im Versteigerungsamte des k .  k. Versatz-, Verwahrungs- und Versteige
rungsamtes in Wien, ROB! .  Nr. 229/1 907, 

2. das Hofdecret vom 4. Jänner 1 836, an das n iederösterreichische Appel lationsgericht; zufolge 
Allerhöchster Entschließung vom 1 8. December 1 835, JGSNr. 1 1 3/ 1 836, und 

3. § 2 1 2  Abs .  4, §§ 395, 396, 549 Abs. 3, §§ 554, 555, 563 Abs. 2, § 564 Abs. 4, § 565 Abs.  1 und 
Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 und 5 und § 566 der Verordnung des B undesmi n isteriums für Justiz 
vom 9. 5. 1 95 1 ,  womit die Geschäftsordnung für die Gerichte 1. und II. Instanz tei lweise geändert 
und neu verlautbart wird ,  B GB I .  Nr. 264/ 1 95 1 .  

Artikel VIII 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

( I )  Art. I Z 7, 8 ,  9, 22 b is  26, 77, 79 und 80 (§§ 3 1 ,  39, 42, 79 bis 86a, 370, 379 und 3 8 1 EO), 
Art. IV u nd VI treten mit I .  Oktober 1 995 i n  Kraft. Sie s ind auf Anträge anzuwenden, d ie nach dem 
30. September 1 995 bei Gericht angebracht werden. 

(2) Art. I Z 1 , 2, 1 0  bis 1 2, 1 3 ,  1 5 , 1 7  bis 2 1 ,  27, 34 l i t .  c ,  75 ,  76, 78 (§§  4 bis 6, 20, 45, 47, 54, 54b 
bis 54 g,  66, 69, 70, 73,  74, 75, 88, 253 Abs. 4 Satz I ,  § §  294a, 303a und 375 EO), § 249 Abs. 3 EO i n  
der Fassung des Art. I Z 28 u n d  Art. I I  Z I (§ 1 AuktHG) treten m i t  I .  Oktober 1 995 i n  Kraft. S ie s ind auf 
Exekutionsverfahren anzuwenden, i n  denen der Exekutionsantrag nach dem 30. September 1 995 bei 
Gericht angebracht wird. 

(3) § 74 Abs. 4 EO in der Fassung des Art.  [ Z 20 ist auch auf Kostenbestimmungsbeschlüsse anzu
wenden, die vor dem I .  Oktober 1 995 erlassen wurden. 

(4) Art. V (RATG) tritt m i t  I .  Oktober 1 995 in Kraft. Er ist auf Verfahren anzuwenden, i n  denen der 
A ntrag auf E xekutionsbewi l l igung oder der sonstige das Verfahren einleitende Schriftsatz nach dem 
30. September 1 995 bei Gericht angebracht wird .  

(5 )  Die  n ich t  i n  Abs .  I ,  2 und 4 genannten Best immungen d ieses B undesgesetzes treten mit  I .  Ju l i  
1 996 i n  Kraft. S ie  s ind  auf  Exekutionsverfahren anzuwenden, i n  denen der  Exekutionsantrag nach dem 
30. Juni 1 996 bei Gericht angebracht w i rd .  

(6) Für Vol lzüge, Versteigerungen und Verkäufe gelten d i e  neuen Bestimmungen auch dann, wenn 
die Aufträge an das Vollstreckungsorgan nach dem 30. Juni 1 996 erteilt wurden . 

(7) Art. I Z 1 0  (§ 45 Abs. 3 EO) is t  anzuwenden, wenn der Antrag nach dem 30. September 1 995 bei 
Gericht angebracht wird.  

(8) Art .  IV l i t. a (§ 17 Abs. 2 Z 6 RPtlG)  ist anzuwenden, wenn die Beschwerde nach dem 30. Juni  
1 996 bei  Gericht angebracht w i rd .  
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309 der Beilagen 

Abweichende persönliche Stellungnahme 
der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits 

(gemäß § 42 Abs. 5 GOG) 

27 

zum Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Exekutionsordnung, das Auktionshallengesetz, das Vollzugs
und Weggebührengesetz, das Rechtspflegergesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und die 

Zivilprozeßordnung geändert werden (Exekutions-Novelle 1995 - EO-Nov. 1995), 195 der 
Beilagen 

I .  Die Reform der Fahrnisexekution wird in mehreren Punkten begrüßt und für sehr zweckmäßig er
achtet. So dient die Einführung des Amtswegigkei tsprinzipes, die dem Gerichtsvollzieher nach globaler 
Bewilligung der Fahrn isexekution durch das Gericht eine selbständige Arbeits- und Vorgangsweise e in
räumt,  der Entlastung der Gerichte, der betreibenden Gläubiger und der Verptlichteten. 

Auch is t  die Einführung einer allgemeinen Sperrfrist von sechs Monaten nach erfolglosem Vollzug 
einer Exekution sinnvoll, da sie einerseits die Gerichte entlastet, andererseits verhindert, daß der Ver
ptlichtete m i t  höheren Mehrkosten für erfolglose Exekutionsführung belastet wird. 

Auch die Neugestaltung der Liste der unpfändbaren Gegenstände, wobei die Unpfändbarkeit von 
Haustieren geregelt wurde, ist zu begrüßen .  

2 .  Grundsätzlich begrüßt wird auch die der Reform der Fahrnisexekution zugrundeliegende Inten
tion ,  die Fahrnis- und Forderungsexekution den Erfordernissen des Massenverfahrens entsprechend straf.
fer zu gestalten .  

Die Rationalisierungsbestrebungen stellen jedoch gegenüber der geltenden Rechtslage eine wesentli
che Verschlechterung des Rechtsschutzes des Verpflichteten dar, da eine inhaltliche Überprüfung der 
Exekutionsanträge durch das bewilligende Gericht ,  bei Exekutionen mit einer Geldforderung bis zu 
1 00 000 Schilling, nicht mehr stattfindet. 

Die vorherige Zustellung der Exekutionsbewilligung an den Verptlichteten, die stichprobenweise 
Überprüfung, die Normierung eines verschuldensunabhängigen Schadenersatzanspruches sowie einer 
Mutwillensstrafe reichen nicht aus, um das Rechtsschutzdefizit  au fzuwiegen. 

3. Die Beratungserfahrungen von Konsumentenschutzorganisationen haben gezeigt, daß das verein
fachte Mahnverfahren, dem das vereinfachte Exekutionsverfahren nachgebildet werden soll, von rechts
unkundigen Konsumenten oftmals als unbillig empfunden wird und mit einem Verlust des Glaubens an 
die Rechtsstaatlichkeit verbunden ist. Der Umstand, daß die Einspruchsquoten nur bei rund zeh n  Prozent 
liegen ,  ändert nichts an der Tatsache, daß rechtsunkundige Konsumten Zahlungsbefehle deswegen nicht 
beeinspruchen,  da sie das Gefühl haben ,  die Erhebung eines E inspruches sei aussichtslos. Die Schwellen
angst vor dem Gericht ist groß. Die Rechtsbelehrung, daß die Klage nicht geprüft ist und  die Möglichkeit 
besteht, Einspruch zu erheben , wird vielfach nicht gelesen bzw. auf Grund mangelnder intellektueller 
bzw. sprachlicher Kenntnisse n icht verstanden. 

Das vereinfachte Exekutionsverfahren zielt w ieder darauf hin,  daß der Verptlichtete aktiv werden -
nämlich einen Einspruch erheben - muß, um eine unberechtigte Exekutionsführung abzuwenden .  
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4. Auch wenn Fäl le von mutw i l l iger Exekutionsführung relat iv sel ten sei n  werden, so komm t  es auch 
heute in der Prax is  sehr häufig vor, daß ( i rrtüml ich) u ngerechtfertigte Forderungen, wie zB M ahnspesen, 
überhöhte Zinsen und Kosten eingeklagt bzw. geltend gemacht werden. 

5. Im vereinfachten Exekutionsverfahren ist die Exekutionsbewi l l igung vor der Pfändung zuzustel
len. Der Verptl ichtete hat die Möglichkeit b innen 1 4  Tagen Einspruch zu erheben. Bescheinigt h ingegen 
der betreibende Gläubiger, daB d urch die vorherige Zustel lung der Exekutionsbewi l l igung Gefahr besteht, 
daß das Exekutionsobjekt entzogen w i rd, w i rd das vere infachte Verfahren nicht durchgeführt. 

Posit iv angemerkt w i rd ,  daß der Verptl ichtete vor dem Vol lzug von der Bewi l l igung informiert w i rd.  
Es is t  jedoch anzunehmen, daß eine Vielzahl betreibender Gläubiger das Beschein igungsverfahren in 
Anspruch nehmen werden, um den Überraschungseffekt zu gewährleisten. Mit der Prüfung, ob d ie V or
aussetzungen vorl iegen , ist  e in  sehr hoher Aufwand des Gerichtes verbunden. Es ist daher nicht anzu
nehmen, daß durch die E inführung des verein fachten Exekutionsverfahrens tatsächl ich eine Gerichtsent
lastung erfolgen wird . 

6. Äußerst problematisch ist die kurze, nämlich 1 4tägige Frist zur Erhebung eines E i nspruches. Ge
gen Versäumung d ieser Frist hat der Verptl ichtete keine Mögl ichkeit der Wiederei nsetzung. 

Versäum t  der Verptl ichtete die Frist zur Erhebung eines Einspruches, steht ihm zwar der Antrag auf 
E inste l lung gemäß § 39 EO offen;  allerd ings besteht kein genereller Anspruch auf Aufschiebung 
(Hemmung) der Exekution bzw. wird die Aufschiebung von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht. 

Da der Verptlichtete somit bei Erhebung eines E inspruches bessergestel l t  i st als bei einem Antrag 
auf Einstel lung, scheint den Grünen die Zul assung einer Wiedereinsetzung bei Versäumung des E inspru
ches notwendig. 

7 .  Besonders problematisch ist d ie vereinfachte E xekution dann ,  wenn es sich um eine Forderungs
exekution,  i nsbesondere um eine Lohnpfündung, handelt. Bei der Fahrnisexekution ist eine Verständi
gung des Verptl ichteten vor dem Vollzug vorgesehen .  Begründet wird dies damit, daß der Überra
schungseffekt im vereinfachten Bewil l igungsverfahren einen zu weit gehenden Ei ngr iff darstel len würde. 
Das gleiche Argument ist auch für die Forderungsexekution, insbesondere für die Gehaltsexekution, zu
treffend. Es müßte daher bei der Gehaltsexekution die Exekutionsbewil l igung zunächst an den Verptl ich
teten zuzustellen sein. D ies ist in  der beschlossenen Novelle jedoch n icht der Fal l .  

Der Drittschuldner (Arbeitgeber) erhült n u n  gleichzeitig m i t  dem Verptl ichteten d i e  Exekutionsbe
wi l l igung (deren zugrundeliegender Exekutionstitel vom Gericht noch gar n icht überprüft wurde ! ) .  Das 
hat zur Folge, daß während der Einspruchsfrist e in Zahlungs- und Verfügungsverbot besteht. Darüber 
h inaus ist die Gefahr eines Arbeitsplatzverlustes gegeben. 

8.  Zu begrüßen wäre die Einführung des vereinfachten Exekutionsverfahrens dann, wenn das Gericht 
im Rahmen der automatischen Datenverarbei tung die Angaben im Exekutionsantrag mit  den dem Antrag 
zugrundel iegenden Titeln abgleichen das heißt überprüfen kann. Hiezu wäre es notwendig, daß sämtliche 
Titel i m  Rahmen der automatischen Datenverarbeitung erfaßt werden. 

E in  A bänderungsantrag, das Gericht möge nur auf Grund der Angaben im Exekutionsantrag, die im 
Rahmen der  automatischen Datenverarbeitung m i t  bereits gerichtl ich erfaßten Daten abzugleichen s ind, 
entscheiden, wurde mit  der Begründung abgelehnt, d ie  Kosten der Abgleichung se ien zu teuer. Es i st auch 
daher nicht beabs ichtigt, sämtliche Daten, die zur Überprüfung der Angaben eies Exekutionsantrages im 
Rahmen der automatischen Datenverarbeitung notwendig sind, zu erfassen. Die Kostenersparni s  geht 
offenbar eier Rechtssicherheit der B ürger voraus. 

Die Justizsprecheri n der Grünen Mag. Terezija Stois i ts hat sich gegen die vorl iegende Exekutions
ordnungsnovelle 1 995 ausgesprochen, da auf Grund der oben erwähnten Bedenken eine wesentl iche 
Verschlechterung des Rechtsschutzes der verptl ichtenden Partei zu befürchten ist und darüber hi naus d ie 
Rechtsunsicherhei t  vergrößert wird .  

Mag. Terezija Stoisits 
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